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Aus Vereinen und Verbänden

Wir gratulieren − unsere Jubilare

 5. Juni: Theresia Gleiter, Uettinger Str. 2, 77 Jahre
 6.  Juni: Otto Abler, Hauptstr. 25, Hkh, 84 Jahre
 7.  Juni: Walter Schmelz, Am Trieb 17, 80 Jahre
 18. Juni: Martha Zeißner, Hallstattstr. 7, Hkh, 83 Jahre
 23.  Juni: Karl Rappelt, Uettinger Str. 24, 82 Jahre
 24.  Juni: Johanna Niedermayer, Bayernstr. 5, 87 Jahre
 27. Juni: Maria Stumpf, Am Roth 31, 78 Jahre

 6.  Juli: Elvira Müller, Hauptstr. 20, Hkh, 84 Jahre
 7.  Juli: Karl Altheimer, Leo-Drenkard-Str. 6, 87 Jahre

Hinweis: 
Der Markt Helmstadt gratuliert allen Einwohnern 
ab dem 75. Geburtstag.
Sollten Sie die Veröff entlichung Ihres Geburtstages nicht 
wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig vorher der 
Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt,  09369 9079-13, mit. 
Diese Meldung gilt dann auch für die folgenden Jahre. 
Die persönliche Gratulation des Bürgermeisters erfolgt 
ab dem 80. Geburtstag alle 5 Jahre.

Verschiedenes
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Redaktionsschluss: 22. Juni 2017

Abfallentsorgung

Restmüll:   1., 16.(!) und 29. Juni

Bioabfall:   9.(!) und 22. Juni

Gelber Sack: 12. und 26. Juni

Blaue Papiertonne:   19. Juni

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, In der Au
Öff nungszeiten: 
Mittwoch  von 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag  von  09:00 bis 14:00 Uhr 

Elektroschrott: 
Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 07:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr 

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Öff nungszeiten:
Samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr

Rufen Sie den Bürgerbus

Fahrten in andere Mitgliedsgemeinden
der VGem möglich.

Bitte vergessen Sie nicht:

Melden Sie Ihren Fahrtenwunsch mindestens 15 Minuten vor 
dem gewünschten Abfahrtstermin an dem zu vereinbarenden 
Haltepunkt an unter 

Telefon-Nummer (09369) 90 79 47

Die Gebühr je einfacher Fahrt beträgt 0,50 €.

Rufbus 
Montags

in der Zeit  von
9:00 – 12:00 Uhr

und NEU !! 
von 

14.00 bis 15.00 Uhr !!
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Informationen des Marktes Helmstadt

Gemeindliche 
Bekanntmachungen

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de

Schauen Sie doch mal rein!

Sprechstunde 
des Bürgermeisters im Rathaus Helmstadt:
Donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr, Tel. 09369 9079-79

Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters 
Nach dem Motto „Jeder ist ein Teil der Gemeinde – jeder kann 
mitarbeiten und mitgestalten“ können Kinder und Jugend-
liche mit dem Bürgermeister am Donnerstag, 29. Juni, von 
15.00 – 16.00 Uhr wieder über ihre Vorstellungen und Ideen 
sprechen.

 Bauhof:  09369 3341 oder 0151 18047311

Keine Gartenabfälle 
auf Wald- und Grünfl ächen 

entsorgen 

Südlich der A3 auf einem Grundstück der Bundesautobahn 
in der Gemarkung Uettingen wird seit Monaten unzulässiger 
Weise Grüngut und sonstiger Abfall auch vermehrt von Helm-
stadter Bürgern abgelagert.

Von der Autobahndirektion aufgestellte Verbotsschilder wer-
den nicht beachtet.

Auch im Gemeindewald und in der Flur wurden vermehrt 
Ablagerungen von Gartenabfällen und Hausmüll festgestellt. 
Der Markt Helmstadt sieht sich wegen der in letzter Zeit zu-
nehmenden Anzahl solcher verbotener Abfallentsorgung im 
Gemeindegebiet gezwungen, nunmehr jede illegale Abfallent-
sorgung zur Anzeige zu bringen.

Denn
• Grünschnitt in der freien Natur ist rechtlich Müll. 
• Gartenabfälle überdüngen Böden und können 

gebietsfremde Organismen freisetzen.

Grünschnitt, Gras, und Laub, derer sich Gartenbesitzer entle-
digen möchten, gelten rechtlich als Abfall und dürfen nicht im 
Wald, in der freien Natur und auf Grünfl ächen entsorgt wer-
den. Sie sehen unschön aus, verschandeln die Landschaft und 
riechen oftmals übel. Oft wird die Meinung vertreten, man 
füge der Natur keinen Schaden zu, da es sich um verrottbares 
Material handelt. Was banal klingt ist jedoch kein Kavaliersde-
likt. Diese Art der Entsorgung ist illegal. In den Pfl anzenabfall-
Verordnungen der Länder ist vorgeschrieben, dass Gartenab-
fälle ordnungsgemäß zu entsorgen sind. Pfl anzliche Abfälle 
sind entweder - wie der übrige Müll - dem öff entlichen Ent-
sorgungsträger zu überlassen oder können im eigenen Gar-
ten kompostiert werden. Denn Wald- und Grünfl ächen der 
freien Natur sind in der Regel eine gut abgestimmte Lebens-
gemeinschaft. Bringt man zusätzliche Komponenten in dieses 
Gleichgewicht ein, verändert sich das Nährstoff angebot und 
die sensiblen Ökosysteme werden langfristig gestört. Die Ver-
rottung der Pfl anzen sorgt für einen verstärkten Nährstoff ein-
trag, damit wird die Zusammensetzung der Böden empfi ndlich 
gestört. Pfl anzen, die auf nährstoff armen Böden zurechtkom-
men wie Veilchen oder viele Wiesenblumen werden durch 
Nährstoff  liebende Allerweltspfl anzen wie Brennnesseln oder 
Brombeersträucher vertrieben.

Mit Sorge ist auch zu beobachten, dass mit der illegalen Ent-
sorgung auch gebietsfremde Pfl anzenarten in die freie Natur 
eingebracht werden, die die Lebensgemeinschaften im Wald, 
am Waldrand oder in Schutzgebieten negativ beeinfl ussen 
können. Nicht selten treiben auch Wurzelreste mancher Gar-
tenpfl anzen wieder aus und verdrängen somit die ursprüngli-
che Pfl anzenwelt.

Welche Konsequenzen hat eine illegale Entsorgung von Gar-
tenabfällen für die Wald- und Grünfl ächen?

• Der Nährstoff haushalt wird durch Stickstoff einträge 
gestört. Infolge der Überdüngung breiten sich Stickstoff  
liebende Pfl anzen wie Brennnesseln oft fl ächig aus. An-
spruchsvollere Pfl anzen verschwinden dagegen. 

• Gärung und Fäulnisbildung (insbesondere bei Rasen-
schnitt) führen zur Störung der Mikroorganismen im Boden 
und somit des natürlichen Nährstoff kreislaufs. 

• Gartenabfälle können Wurzeln, Zwiebeln, Knollen oder 
Samen von nichtheimischen, konkurrenzstarken Pfl anzen 
enthalten, die sich ausbreiten und unsere heimischen 
Pfl anzen verdrängen können.

• Durch Gartenabfälle gelangt Nitrat in den Boden, das sich 
letztlich in unserem Grundwasser wiederfi ndet. Es schadet 
der Wasserqualität und damit unserer Gesundheit.

• Sobald sich an einer Stelle Abfälle befi nden, kommt durch 
Nachahmer immer mehr Unrat dazu. Innerhalb kurzer Zeit 
befi ndet sich eine kleine Deponie in Wald, Grünfl ächen 
oder unter Büschen auf der sich neben Grünschnitt Abfälle 
aller Art sammeln.

• Abfälle müssen, auch wenn sie von Dritten illegal abge-
lagert wurden, nach Abfallrecht vom Grundeigentümer 
entfernt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuge-
führt werden. Das verursacht Kosten. Handelt es sich um 
Staats- oder Gemeindewald oder öff entliche Grünfl ächen 
sind, diese von der öff entlichen Hand zu tragen - also auch 
von Ihnen als Steuerzahler.

• Die Entsorgung im Wald und auf Grünfl ächen verstößt ge-
gen umweltrechtliche Vorschriften und stellt zumeist eine 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. 
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Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 24. April 2017

Ausbau der Uettinger Straße /Kreisstr. WÜ 11 
mit Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen; 
hier Vorstellung der Maßnahme

Nachdem die bereits seit längerem vorgesehene Maßnahme 
aufgrund des Zusammenhangs mit der Bauausführung der 
Erweiterung der Autobahn A 3 (d.h. wegen der Umleitungs-
funktion der Kreisstraße WÜ 11 für die Autobahn) mehrfach 
zeitlich zurückgestellt wurde, konnte die Planung aufgrund des 
absehbaren Abschlusses der Autobahnbaustelle nun fertigge-
stellt werden, sodass dem Marktgemeinderat nun die Planung 
sowohl von Straße und Gehweg als auch der in der in der Stra-
ße verlegten Wasser- und Abwasserleitungen vorgestellt und 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

Dabei wird das Staatliche Bauamt die Planungen für die Ober-
fl äche, d.h. für die in deren Zuständigkeit liegende Straße und 
die in gemeindlicher Zuständigkeit liegenden Gehwege sowie 
das Ing.Büro Köhl die Planungen für die Erneuerung der in die-
sem Bereich verlegten gemeindlichen Wasser- und Kanallei-
tungen erläutern.

Fazit: 

Gartenabfälle in der freien Natur sind nicht nur ein unschöner 
Anblick. Durch den erhöhten Nährstoff eintrag und die Einbrin-
gung nichtheimischer, möglicherweise invasiver Pfl anzenarten 
können auch beachtliche Schäden an der Natur angerichtet 
werden. Aus einer eventuell einmaligen Ablagerung solchen 
Materials wird zudem häufi g Gewohnheit oder Nachbarn 
schließen sich diesem Fehlverhalten an. Mit der Zeit werden 
Grün- und Waldfl ächen hinter Privatgrundstücken mit unan-
sehnlichen pfl anzlichen Abfällen überhäuft. Erfahrungsgemäß 
lässt weiterer Müll wie Plastikabfälle nicht lange auf sich war-
ten - weder für die Anlieger noch für Spaziergänger ist es ein 
schöner Anblick, wenn sich so quasi wilde Mülldeponien ent-
wickeln. 

Die Ablagerung von Abfällen in der freien Natur, die auf Grund-
lage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes – KrWG – den Entsor-
gungsbetrieben der öff entlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
zuzuführen sind, ist nicht zulässig. 

Wilde Müllablagerungen sind wie oben beschrieben keine Ka-
valiersdelikte, sondern eine verbotene Entsorgung. Die Kosten 
für diese Beseitigung, sofern kein Verursacher festzustellen ist, 
zahlt letztlich jeder einzelne Bürger! 

Die anfallenden Grünabfälle können stattdessen als wertvolle 
Rohstoff e kompostiert und zur Humusversorgung, Düngung 
und Gartenpfl ege genutzt werden.

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg 
TEAM ORANGE informiert beispielsweise in seiner Abfall-
Info-Broschüe über die Entsorgungsmöglichkeiten für Grün-
gut  (siehe auch http://www.team-orange.info/gruengut.
html?&L=0&kontrast=0):

Anlieferung von Grüngut:

Grüngut aus Privathaushalten kann bis 5 Kubikmeter je Anlie-
ferung und Öff nungstag auf den Wertstoff höfen in Kürnach, 
Ochsenfurt, Röttingen, Veitshöchheim, Waldbüttelbrunn sowie 
ab 01.07.2017 auch in Uettingen entsorgt werden. 

Alle anderen Wertstoff höfe nehmen bis 1 Kubikmeter je Anlie-
ferung und Öff nungstag an. Öff nungszeiten für die Grüngut-
sammelstelle in Helmstadt am Ochsengraben:  Samstags von 
09.00 – 12.00 Uhr. 

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Gartenabfällen, 
Baum- und Heckenschnitt über Grüngut-Container: Um den 
Platz besser zu nutzen und damit allen Bürgern mehr Entsor-
gungsmöglichkeiten bereitstellen zu können, bitten wir Sie, das 
Grüngut zu bündeln und möglichst die Seitentriebe zu entfer-
nen.

Abholung von Grüngut:

Die Abholung von Grüngut kann gerne auch individuell und 
passgenau beim team orange bestellt werden. In den Sammel-
monaten März und April sowie Oktober und November kommt 
das Grüngutfahrzeug dann an den Gartentüren vorbei. Dieser 
Service ist bis 5 Kubikmeter Grüngut kostenlos.

Zur Anmeldung der Abfälle füllen Sie bitte einfach das Formu-
lar „Grüngut auf Abruf“ aus und lassen es dem TEAM ORANGE 
zukommen. Innerhalb von zwei Wochen vereinbaren wir einen 
individuellen Abholtermin mit Ihnen.

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln, wenn Sie Grüngut von 
uns abholen lassen:

• Die Sammlungen beginnen ab 6:00 Uhr morgens. Ab 
diesem Zeitpunkt müssen die Grün- und Gartenabfälle am 
Straßenrand oder auf dem Gehsteig bereit stehen.

• Alle Garten- und Baumabfälle müssen entweder in Papier-
abfallsäcken („Grüngutsäcken“) oder handlich gebündelt 
zur Abholung bereit stehen. Bitte verwenden Sie nur 
Naturschnüre, wie z. B. Baumwoll- oder Sisalschnur, keinen 
Draht oder Kunststoff materialien, insbesondere kein Pa-
ketband.

• Die Grüngutbündel werden von den Männern in Orange 
von Hand eingeladen. Bitte unterstützen Sie diese dabei, 
indem Sie nur tragbare Grüngutbündel schnüren. Die 
Länge Ihres Grüngutes darf maximal 1,50 m, die Stärke 
einzelner Äste maximal 15 cm betragen.

• Grüngut wird nur von bebauten Grundstücken, für die 
auch Abfallgebühren gezahlt werden, entsorgt. So können 
wir beispielsweise von einem reinen Gartengrundstück 
kein Grüngut mitnehmen. Auch in Kleingartenanlagen wird 
das Grüngut nicht abgeholt, da hierfür üblicherweise keine 
Abfallgebühren gezahlt werden.

• Bitte legen Sie auf das gebündelt bereit gestellte Grüngut 
kein weiteres, loses Grüngut. Wir sind berechtigt, in diesem 
Fall Ihr Grüngut nicht mitzunehmen.

• Achten Sie insbesondere darauf, dass der Straßenverkehr 
wegen der Bereitstellung Ihres Grüngutes nicht beeinträch-
tigt wird.

Mit freundlichen Grüßen und mit der Bitte um Beachtung

Markt Helmstadt
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Für den Bereich der Gehwege und Straßenrandbereiche um-
fasst dies auch die Gestaltung der Oberfl äche in Pfl asterform 
einschließlich des entsprechenden Unterbaus sowie der Bord-
steine; hierbei ist insbesondere zu entscheiden, welche Vari-
ante der derzeit am Lagerhaus ausgelegten Pfl astermuster zur 
Ausführung kommen soll. Weiter vorgestellt wird die zukünfti-
ge Straßenbeleuchtung.

Nach Vorstellung der Referenten (Hr. Brückner und Hr. Schnei-
der/ Staatl. Bauamt sowie Hr. Dehmer/Ing.Büro Köhl) durch 
den Vorsitzenden erläutert Hr. Brückner zunächst den Anlass 
und Hintergrund der Maßnahme, nämlich den schadhaften 
und sehr schlechten Zustand der Straßenoberfl äche, der zuge-
hörigen Entwässerungseinrichtungen und der Gehwege sowie 
die nicht behindertengerechte bzw. barrierefreie Situation der 
Straße und der Bushaltestelle. Anschließend stellt er den Anteil 
des Staatlichen Bauamtes Würzburg an der Gesamtmaßnah-
me vor, nämlich den Ausbau der Fahrbahn einschließlich der 
Straßenentwässerung sowie der Bushaltestelle, die barriere-
frei ausgebaut wird und aufgrund des dadurch größeren Flä-
chenbedarfs zum Einmündungsbereich Friedenstr. hin verlegt 
werden soll.

Die Ausbaustrecke von insgesamt ca. 590 m Länge reicht vom 
jetzigen Ausbauende oberhalb der Einfahrt zum Gemeinde-
bauhof bis zum nördlichen Ortsende von Helmstadt, d.h. bis 
zur Ortstafel und ist aufgeteilt in drei Abschnitte (Abschnitt1: 
Bauhofeinfahrt bis Einmündung Am Graben; Abschnitt 2: Ein-
mündung Am Graben bis Einmündung Hochstattstr.; Abschnitt 
3: Einmündung Hochstattstr. bis Ortsende/Ortstafel), wobei für 
die Abschnitte 1 und 2 ein Vollausbau und für den Abschnitt 3 
ein Vollausbau und teilweise eine Oberbauverstärkung ausge-
führt wird. Der Straßenausbau erfolgt in einer Breite von 5,50 
m zuzüglich beidseitiger Entwässerungsrinnen, sodass sich 
eine Gesamtfahrbahnbreite von 6,18 m ergibt.

Die Ausführung der genannten Abschnitte wird aufeinander-
folgend vorgenommen, wobei für Abschnitt 3 der Zeitraum 
9/2017 – 12/2017, für Abschnitt 1 der Zeitraum 2/2018 – 6/2018 
und für Abschnitt 2 der Zeitraum 7/2018 – 11/2018 eingeplant 
ist.

Nach derzeitigem Stand betragen die Gesamtkosten 
ca. 1.001,000 €, wovon 0,695 Mio. € auf die Maßnahmen des 
Staatlichen Bauamtes und 0,306 Mio. € auf die Maßnahmen 
des Marktes Helmstadt entfallen.

In Bezug auf die Bushaltestelle erläutern die Vertreter des 
Staatl. Bauamtes, dass aufgrund des größeren Flächenbedarfs 
für die barrierefreie Bushaltestelle einschließlich Wartehalle 
als einziger Standort der Einmündungsbereich Friedenstr. in 
Frage kommt. Dieser Standort wird jedoch aus dem Marktge-
meinderat nicht nur positiv beurteilt; vor allem, dass das Bus-
wartehäuschen aus Platzgründen auf der Ausstiegsseite, näm-
lich der Westseite der Straße vorgesehen ist. Es wird deshalb 
gebeten zu prüfen, ob durch Grunderwerb auf der Einstiegs-
seite (Ostseite) evtl. dort der Standort für das Buswartehäus-
chen möglich wäre.

Für den Gehweg ist vorgesehen, diesen nicht zu asphaltieren, 
sondern in Pfl asterform auszubauen. Dies liegt insbesonde-
re darin begründet, dass ein Pfl aster (z.B. für Reparaturen an 
Versorgungsleitungen) problemlos geöff net und anschließend 
wieder verschlossen werden kann, während eine Asphaltober-
fl äche erfahrungsgemäß nach wenigen Jahren viele Flickstellen 
aufweist und dadurch unansehnlich und vor allem im Hinblick 
auf die Behindertengerechtigkeit weniger geeignet wird. Zu-
dem ist die Ausführung in Asphaltbauweise nur wenig kos-
tengünstiger als in Pfl asterform. Bei einer Gehwegfl äche von 

insgesamt ca. 1.100 m² und einem Preis von 19,00 – 24,00 €/m² 
würden sich im Vergleich zur Asphaltierung Mehrkosten von 
ca. 10.000 – 15.000 € ergeben, was im Verhältnis zu den Ge-
samtbaukosten einen eher geringen Betrag darstellt.

Im Hinblick auf den Unterbau der Gehwege wird vom Staatli-
chen Bauamt festgestellt, dass der Einbau eines Drainasphalts 
in Bezug auf die zu erwartende Belastung der Gehwege bau-
technisch nicht erforderlich und deshalb auch nicht förderfä-
hig ist. Aus fachlicher Sicht erscheint dieser Unterbau lediglich 
in den stärker belasteten Einfahrtsbereichen des Bauhofes 
und des landwirtschaftlichen Betriebs auf der Ostseite der Uet-
tinger Straße sinnvoll. 

Sofern im Bereich der Grundstücksgrenzen bauliche Anpas-
sungen und evtl. Grunderwerb durchzuführen sind, wird dies 
mit dem jeweiligen Anlieger geklärt.

In Bezug auf das Pfl aster werden die verschiedenen Pfl asterva-
rianten vorgestellt, die im Übrigen derzeit musterhaft im Bau-
hof zur Ansicht ausgelegt sind. Zu entscheiden ist hierbei, wel-
cher Farbton und welche Kantenform (scharf oder gebrochen) 
zur Ausführung kommen soll.

Für die gemeindlichen Sparten Wasser und Kanal erläutert Hr. 
Dehmer vom beauftragten Ing.Büro Köhl, Würzburg, Anlass 
und Hintergrund der geplanten Sanierungsmaßnahmen.

Demnach hat sich bei der Kamerabefahrung der Kanäle ge-
zeigt, dass diese in einem sehr schadhaften Zustand sind und 
deshalb im Zuge der Straßenbaumaßnahme erneuert wer-
den sollen. Da der Kanal derzeit ungünstig im Bereich Stra-
ßenrand/Entwässerungsrinne/Gehweg verläuft, soll die neue 
Kanaltrasse im Fahrbahnbereich verlaufen, die bisherige Kan-
alleitung wird nicht zurückgebaut bzw. entfernt, sondern ver-
bleibt aus Kostengründen im Untergrund und wird verpresst, 
um Absenkungen und Einbrüche an der Straßenoberfl äche 
zu vermeiden.

Der neue Kanal soll in den Dimensionen DN 300 -500 gebaut 
werden, wobei in diesem Volumen bereits evtl. ein neues Bau-
gebiet und die derzeitige Überlastung im Bereich der Frieden-
straße für den Fall von Starkregenereignissen berücksichtigt 
sind. Insgesamt ist der Baustandard in Bezug auf das Material 
der Kanal- und Wasserleitungen etwa der kürzlich abgeschlos-
senen Maßnahme Bayernstraße vergleichbar.

In diesen Kanal wird auch die Oberfl ächenentwässerung der 
Fahrbahn der Kreisstraße aufgenommen. Hierfür erhält die 
Gemeinde vom Landkreis gemäß den geltenden Regelungen 
einen einmaligen Betrag, der sich anhand der Streckenlänge 
und der Anzahl der Straßeneinläufe berechnet und in diesem 
Fall einen Gesamtbetrag von ca. 80.000 € ergeben wird.

In Bezug auf die Sparte Wasser erläutert Hr. Dehmer, dass ne-
ben der Sanierung der Leitung vor allem auch die Sanierung 
der Armaturen und Schieber erfolgen soll. Dies erscheint im 
Übrigen auch für die auf den Grundstücken befi ndlichen pri-
vaten Teile der Wasserhausanschlüsse sinnvoll, für die die 
Anlieger bei dieser Maßnahme die Möglichkeit haben, auf ihre 
Kosten diese ebenfalls sanieren bzw. verbessern zu können. 
Zu den Hausanschlüssen allgemein erklärt er, dass diese in der 
Regel in der bisherigen Weise und Anzahl wiederhergestellt 
werden.

Zur Straßenbeleuchtung wird erläutert, dass eine Umstellung 
auf LED-Technik erfolgt und die bisherigen Alu-Masten weiter-
verwendet werden. Da die Entfernungen der einzelnen Lam-
pen dem technischen Stand angepasst werden, müssen ggf. 
einige Lampenmasten neu angeschaff t werden. Im Hinblick 
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auf die zukünftigen Leuchtenstandorte fand bereits ein Orts-
termin mit dem Bayernwerk statt, derzeit wird von dort eine 
entsprechende Planung ausgearbeitet.

Weiter ist vorgesehen, auf beiden Gehwegseiten je ein Leer-
rohr einzubauen, um beim evtl. späteren Verlegen zusätzlicher 
Versorgungsleitungen nicht den gesamten Gehwegbereich öff -
nen zu müssen, sondern die Leitungen über Kopfl öcher in die 
vorverlegten Rohre einziehen zu können. Hierfür würden nach 
derzeitigem Stand Kosten von ca. 150.000 € anfallen. Aus dem 
Marktgemeinderat wird hierzu festgestellt, dass bei diesem re-
lativ hohen Kostenaufwand zu überlegen ist, ob nur einseitig 
ein Leerrohr verlegt werden oder ganz darauf verzichtet wer-
den sollte, zumal ein gepfl asterter Gehweg für eine Leitungs-
verlegung problemlos geöff net werden könnte.

Zum Bauablauf der gemeindlichen Maßnahmen erklärt Hr. 
Dehmer, dass der Bau der Gehwege wie auch der Straßenbau 
abschnittsweise erfolgen wird und jeweils vor Beginn der Bau-
maßnahmen eine Beweissicherung zur Dokumentation des 
Zustands der angrenzenden Gebäude und Anlagen erfolgt.

Die bislang geschätzten Kosten für diesen Teil der Baumaß-
nahme belaufen sich auf ca. 1.011.500 € brutto.

Die Kosten für den Bereich Fahrbahn trägt zu 100 % der Land-
kreis, die Kosten für die Herstellung der Gehwege und der Stra-
ßenbeleuchtung tragen der Markt Helmstadt und die Anlieger 
der Maßnahme nach satzungsgemäßer Aufteilung.

Ergänzend erläutert der Vorsitzende, dass die Kosten für die 
Sparten Kanal und Wasser aus rechtlichen Gründen nicht in 
Form von Beiträgen auf die Bürger umgelegt werden können 
und diese Kosten somit in die laufenden Gebühren einfl ießen 
werden. Hierzu erhalten die Anlieger weitere Informationen bei 
der Anliegerversammlung, die am 17.05.2017 im Feuerwehr-
haus stattfi nden soll und bei der die Planungen einschließlich 
evtl. Fragen zum Grunderwerb im Detail abgestimmt werden 
sollen.

Nachdem keine weiteren Fragen aus dem Gremium gestellt 
werden, erfolgt zunächst die Beschlussfassung über die Maß-
nahme insgesamt und anschließend über mehrere Einzel-
punkte der Planung.

Der Marktgemeinderat beschließt, den Ausbau der Uettinger Stra-
ße/Ortsdurchfahrt Kreisstr. WÜ 11 einschließlich der Gehwege und 
Straßenrandbereiche sowie der in der Straße verlegten Wasser- und 
Kanalleitungen in der vom Staatlichen Bauamt und dem Ing.Büro 
Köhl vorgestellten Weise durchzuführen.

Beschlussfassung zum Gehwegpfl aster

Bezugnehmend auf die Beratung unter TOP 1 wird die Frage 
der Pfl asterauswahl zur Abstimmung gestellt.

Der Marktgemeinderat beschließt, ein kleinformatiges scharfkanti-
ges Pfl aster in der Preisklasse von 19,50 €/m² zu verlegen. 

Beschlussfassung zum Farbton beim Gehwegpfl aster

Bezugnehmend auf die Beratung unter TOP 1 wird die Frage 
des Farbtons des Gehwegpfl asters zur Abstimmung gestellt  

Der Marktgemeinderat beschließt, die Farbvariante gemäß Nr. 2 
(Muschelkalkmix) der vorgestellten und im Bauhof ausgelegten 
Pfl astermuster zu verlegen 

Beschlussfassung zum Unterbau der Gehwege

Bezugnehmend auf die Beratung unter TOP 1 wird die Frage 
des Unterbaus der Gehwege (Drainasphalt ja/nein) zur Abstim-
mung gestellt. 

Der Marktgemeinderat beschließt, mit Ausnahme der Zufahrtsbe-
reiche zum Bauhof und zu einem landwirtschaftlichen Anwesen auf 
der Ostseite der Uettinger Straße keinen Drainasphalt einzubauen. 

Beschlussfassung zu Bordsteinen

Bezugnehmend auf die Beratung unter TOP 1 wird die Frage 
der Ausführung der Bordsteine zur Abstimmung gestellt. 

Der Marktgemeinderat beschließt, die Bordsteine in Form von Gra-
nitbordsteinen (Meterware) einzubauen. 

Beschlussfassung zur Verlegung von Leerrohren

Bezugnehmend auf die Beratung unter TOP 1 wird die Frage 
der Verlegung von Leerrohren für zukünftige Versorgungslei-
tungen zur Abstimmung gestellt. Dabei kommt zunächst die 
Variante der Verlegung von Leerrohren auf beiden Gehwegsei-
ten zur Abstimmung. 

Der Marktgemeinderat beschließt, dass auf beiden Gehwegseiten 
Leerrohre für zukünftige Versorgungsleitungen verlegt werden. 

Nach Abschluss aller Abstimmungen zur Thematik „Uettinger 
Straße“ bedankt sich der Vorsitzende für die Erläuterungen bei 
den Referenten, die die Sitzung verlassen.

In einer der nächsten Sitzungen ist dann über die Thematik 
Straßenbeleuchtung sowie über die für die Baumaßnahme 
notwendige Ausbauvereinbarung zwischen Staatl. Bauamt und 
Markt Helmstadt zu entscheiden.

Planungen für ein Gewerbegebiet 
„Nördlich der Würzburger Straße“; 

hier: Honorarangebot des Ing.Büros Köhl 
zur Erstellung eines Verkehrsgutachtens

Für den Bereich gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet 
„Würzburger Straße“ wurde vor Jahren bereits der Bebauungs-
plan „Nördlich der Würzburger Straße“ aufgestellt.

Im Zuge der Vorberatungen und Vorplanungen zur Umsetzung 
dieses Bebauungsplans im erweiterten Umfang einschließlich 
des entsprechenden Grunderwerbs hat sich ergeben, dass 
insbesondere die Verkehrserschließung eines zukünftigen Ge-
werbegebiets einer grundlegenden und umfassenden Planung 
bedarf.

Hierzu hat das Ing.Büro Köhl mit Datum vom 05.04.2017 ein 
Honorarangebot für ein entsprechendes Verkehrsgutach-
ten vorgelegt, das einen pauschalen Nettogesamtbetrag von 
5.750,00 € ausweist.

Das Angebot beinhaltet die für ein Verkehrsgutachten er-
forderlichen Leistungen mit jeweils angemessenen Honora-
ransätzen. Da das Büro Köhl (durch dessen Vorgängerbüro) 
bereits den Bebauungsplan aufgestellt hatte und als gemeind-
licher Tiefbauplaner auch die entsprechenden Planungs- und 
Erschließungsmaßnahmen betreuen würde, ist es auch im Sin-
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ne einer abgestimmten Planung sinnvoll, auch den Bereich der 
Verkehrsplanung an das Büro Köhl zu übertragen.

Hierzu wird aus dem Marktgemeinderat festgestellt, dass die 
zugrunde liegende Aufgabenstellung nicht eindeutig ist und 
damit auch der erforderliche Gutachtensinhalt nicht eindeu-
tig erkennbar ist; so stellt sich die Frage, ob die Verkehrszäh-
lung nur die Fahrzeuge bis 22 Uhr umfassen soll oder ob eine 
24-Stunden-Zählung erfolgen soll, die damit u.a. auch den 
Fahrzeugverkehr im Zusammenhang mit der Firma ALDI voll-
ständig erfassen würde; weiter ist im Honorarangebot aufge-
führt, dass die Zählung mit Personal des Auftraggebers, also 
der Gemeinde, erfolgt (d.h. z.B. durch das Bauhofpersonal). 
Zusätzlich wird aus dem Marktgemeinderat darauf hinge-
wiesen, dass teilweise an Kreisstraßen schon Leitpfosten mit 
Zähleinrichtung vorhanden sind, deren Ergebnisse für ein Ver-
kehrsgutachten möglicherweise verwendet werden könnten; 
auch dies wäre vorab zu klären.

Im Ergebnis wird die Auftragserteilung für ein Verkehrsgut-
achten zurückgestellt, um zunächst die o.g. Fragen zu klären 
und mit dem Staatl. Bauamt/Straßenbau die konkreten An-
forderungen für den Inhalt eines solchen Verkehrsgutachtens 
abzustimmen, das dann anschließend in diesem Umfang zu 
erstellen wäre.

Der Sachverhalt ist somit zurückgestellt.

Bauantrag: 
Errichtung einer Gaube auf Fl.Nr. 61, 
St.-Martin-Str. 3, Helmstadt

Mit Unterlagen vom 04.04.2017, eingegangen am 06.04.2017, 
wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. Vorhaben be-
antragt.

Geplant ist der Einbau einer Gaube auf der nordwestlichen 
Dachseite des bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 61, St.-Martin-Str. 3, von Helmstadt.

Das Baugrundstück ist dem unbeplanten Innenbereich gem. 
§ 34 BauGB zuzuordnen, in dem Vorhaben zulässig sind, die sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
überbauten Grundstücksfl äche in die Umgebungsbebauung 
einfügen. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, die Antragsunter-
lagen sind vollständig, es sind keine Gesichtspunkte erkennbar, 
die der Erteilung des Einvernehmens entgegenstehen.

Da das Grundstück zudem noch innerhalb des Geltungsbe-
reichs der Sanierungssatzung „Altort Helmstadt“ liegt, ist im 
Rahmen der Baugenehmigung zusätzlich zum baurechtlichen 
Einvernehmen gem. § 36 BauGB noch eine entsprechende sa-
nierungsrechtliche Genehmigung gem. § 144 BauGB zu erteilen.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag das gemeindli-
che Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen und der entspre-
chenden sanierungsrechtlichen Genehmigung zuzustimmen.

Bauvoranfrage: 
Neubau eines Pfarrzentrums mit Seniorenbegegnungs-
stätte auf Fl.Nr. 230, St.-Martin-Str. 16, Helmstadt; 

Ablösung der benötigten Stellplätzen

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.03.2017 
beschlossen, den Sachverhalt erneut zu beraten, wenn seitens 

des Bauwerbers aufgezeigt wurde, wie viele Stellplätze auf 
dem Grundstück untergebracht werden können.

Am 11.04.2017 fand im Rathaus des Marktes Helmstadt eine 
Besprechung mit Vertretern des Marktes, der VGem, der Kir-
chenverwaltung (Herr Pfarrer Grönert, Herr Manfred Rückert, 
Herr Architekt Müller) und des Landratsamtes (Landrat Eber-
hard Nuss, Leiterin des Geschäftsbereichs Bauamt Frau Elena 
Dengel, Leiter der Stabsstelle des Landrats, Hr. Wallrapp und 
Leiterin des Büros des Landrats, Frau Yvonne Waltert) statt 
(ergänzend wird hier Marktgemeinderat Bernhard Haber, der 
kurzfristig ebenfalls an der Besprechung teilnehmen konnte, 
als zusätzlicher Teilnehmer nachgetragen).

In dieser Besprechung wurde von Herrn Architekt Müller hin-
sichtlich der vom Bauherrn herzustellenden Stellplätze mitge-
teilt, dass die Planungen für den Neubau des Pfarrzentrums 
sich mittlerweile auf max. 160 Sitzplätze reduzieren sollen, 
was nur noch einen Bedarf von 16 Stellplätzen auslöse. Herr 
Müller erklärte auch, dass aus Gründen des Immissions- und 
Nachbarschutzes bei der Schaff ung von Stellplätzen auf dem 
Grundstück des Bauherrn, egal welcher Anzahl, dies zu erhebli-
chen Nutzungseinschränkungen des geplanten Pfarrzentrums 
führen werde. So dürfen Veranstaltungen z.B. nur bis maximal 
22 Uhr stattfi nden. Alternativ hierzu müssten mit Zustimmung 
der betroff enen Nachbarn in deren Häusern in den Ruheräu-
men (Schlafzimmer, Ess-/Wohnzimmer) Schallschutzfenster 
auf Kosten des Bauherrn eingebaut werden. Dies wäre aus 
Sicht des Architekten Müller mit relativ geringem Kostenauf-
wand zwar grundsätzlich möglich, aber um Nutzungsein-
schränkungen für das Pfarrzentrum zu vermeiden, solle lt. 
Herrn Architekt Müller dringend die Möglichkeit der Ablösung 
aller Stellplätze favorisiert werden.

Die Leiterin des Geschäftsbereichs Bauamt, Frau Elena Dengel, 
stellte klar, dass das zwischenzeitlich von der Kirchenverwal-
tung vorgeschlagene Grundstück Fl.Nr. 311 (Am Flecklerisgra-
ben, südlicher Ortsrand), bauplanungsrechtlich nicht geeignet 
ist, um darauf die benötigten Stellplätze zu schaff en. Dieses 
liegt viel zu weit vom Baugrundstück entfernt (kein räumlicher 
Bezug zum Baugrundstück), außerdem im Außenbereich und 
im überschwemmungsgefährdeten Bereich des Flecklerisgra-
ben.

Das im Eigentum des Marktes befi ndliche Grundstück „Am An-
ger 9“ käme grundsätzlich in Frage, da dieses nah genug am 
Baugrundstück liegt (fußläufi ge Entfernung ca. 100 Meter). Al-
lerdings könnte die Bauherrin selbst dieses Grundstück, sofern 
von der Bauherrin erworben oder gegen andere Grundstücke 
aus dem Eigentum der Katholischen Pfarrpfründe getauscht, 
nicht für die Schaff ung der Stellplätze nutzen. Private Bauher-
ren müssen zur vorhandenen Wohnbebauung für derartige 
Stellplätze einen Abstand von 15 Meter einhalten. Für den 
Markt gilt dies nicht, er dürfte dort gewidmete öff entliche Park-
plätze schaff en. Ob die Errichtung aller abzulösenden 16 Stell-
plätze dort möglich ist wird geprüft, der Vorsitzende wird diese 
Prüfung durch das Architekturbüro GHH veranlassen.

Hierzu stellt der Vorsitzende ergänzend zwischenzeitlich auf 
seine Veranlassung vom Architekturbüro GHH erstellte Entwür-
fe vor, aus denen hervorgeht, dass auf dem Grundstück Anger 
9 voraussichtlich insgesamt 17 Parkplätze darstellbar sind, und 
erklärt, dass noch weitere Ausarbeitungen einschließlich Kos-
tenschätzung durch Hr. Arch. Haus erfolgen werden und diese 
anschließend dem Marktgemeinderat vorgetragen werden.

Insgesamt ergibt sich somit, dass für die benötigten Stellplätze 
des geplanten Neubaus des Pfarrzentrums nur die Schaff ung 
der Stellplätze auf dem im Eigentum der Kirchenstiftung be-
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fi ndlichen Baugrundstück selbst oder deren Ablösung durch 
den Markt Helmstadt in Frage kommen.

Sofern der Markt einer Ablösung zustimmt, ist in einem Ablö-
sungsvertrag die noch festzulegende Ablösesumme pro Stell-
platz zu regeln. Nach Aussage von Herrn Architekt Müller be-
wegen sich die Ablösesummen zwischen 5.000 € und 10.000 € pro 
Stellplatz. Der Betrag errechnet sich aus dem Grundstückswert 
zuzüglich der Baukosten (incl. Planungskosten) für die Stell-
plätze. 

Um spätere Verkehrsproblematiken zu vermeiden, sollte der 
Markt aus Sicht des Vorsitzenden sinnvollerweise die Stell-
plätze in der Nähe des Bauvorhabens tatsächlich herstellen, 
wenn dies die vom Bauherrn favorisierte Lösung ist und so ge-
wünscht werde. Hierzu würde sich, wie bereits dargestellt, das 
Grundstück „Am Anger 9“ eignen.

Die räumliche Nähe der Stellplätze zum Baugrundstück hat der 
Marktgemeinderat bereits mehrmals für den Betrieb des neu-
en Pfarrzentrums als sehr wichtiges Kriterium genannt bzw. 
den Bauherrn darauf hingewiesen. So könne im Übrigen auch 
eine allgemeine Entlastung der Parkplatzsituation im Altortbe-
reich erreicht werden.

Die Grunderwerbskosten für das gemeindeeigene Baugrund-
stück „Am Anger 9“ lagen bei 51.162,64 €, weshalb sich der 
Ablösebetrag im oberen Bereich (8.000 €/Stellplatz) bewegen 
müsse. Haushaltsrechtlich ist, was Herr Landrat Eberhard 
Nuss erwähnte, eine unentgeltliche Bereitstellung des Bau-
grundstückes bzw. der Verzicht auf die Ablöse durch dem 
Markt Helmstadt nicht möglich. Vielmehr hoff e er auf eine er-
gebnisorientierte Lösung mit welcher gemeinsam das Projekt 
„Pfarrzentrum Helmstadt“ schnell ins Ziel gebracht werden 
kann. Gerne sei er auch bereit an einem gemeinsamen Bespre-
chungstermin mit dem Bischöfl ichen Ordinariat bezüglich der 
Bereitstellung von Grundstücken zum wertgleichen Flächen-
übertrag aus dem Eigentum der Kath. Pfarrpfründestiftung –
soweit erforderlich- teilzunehmen.

Wie bereits in der Stellungnahme zur Sitzung am 13.03.2017 
geschildert, könnte die ggf. zu vereinbarende Ablösesumme 
auch in Form von einem wertgleichem Flächenübertrag durch 
die Eigentümerin des Baugrundstücks an den Markt Helmstadt 
erfolgen, was dem Markt Helmstadt mit Blick auf einen vorhan-
denen Bedarf nach Ausgleichsfl ächen zu gegebener Zeit sehr 
weiterhelfen würde.

Im Ergebnis bestätigt der Marktgemeinderat die von Hr. Archi-
tekt Bernd Müller in der Besprechung geäußerte Auff assung, 
dass eine Variante mit Parkplätzen im Hof aufgrund der damit 
verbundenen immissionsschutzrechtlichen Einschränkungen 
nicht die beste Lösung darstellt, sondern vielmehr die Variante 
mit Stellplätzen auf dem Grundstück Am Anger 9 als „Königs-
weg“ bezeichnet werden kann.

Sollte der Bauherr die Variante „Ablöse der Stellplätze“ wäh-
len, wäre in einer entsprechenden Vereinbarung zwischen 
Bauherr und Gemeinde dann festzulegen, welcher Wertan-
satz (bestehend aus dem Grundstückswert, den Herstellungs-
kosten der Stellplätze sowie der Planungskosten) zugrunde 
zu legen ist und auf welche Weise (z.B. durch entsprechen-
den Flächenübertrag aus dem Eigentum der Kath. Pfarrpfrün-
destiftung auf den Markt Helmstadt) dieser ermittelte Wert 
eingebracht wird.

Weiter wurde vom Landratsamt in der Besprechung aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass über die in Punkt 5. der 
Bauvoranfrage ebenfalls enthaltene Fragestellung bezügl. 
Gaststättenrecht/Schankgenehmigung nicht im Rahmen des 

Bauvorverfahrens entschieden werden kann; diese Fragestel-
lung ist somit gesondert zu klären.

Auf Rückfrage aus dem Marktgemeinderat erklärt der Vorsit-
zende zum Abschluss, dass seit der Besprechung kein weiterer 
Kontakt von Bauherrnseite aus stattgefunden hat.

Der Marktgemeinderat beschließt, nach Abschluss eines Ablösever-
trages mit der Kath. Kirchenstiftung Helmstadt auf dem gemeinde-
eigenen Grundstück „Am Anger 9“ öff entliche gewidmete Stellplätze 
herzustellen.

Bekanntgabe des Berichts 
über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2016

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Marktes Helm-
stadt für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rechnungsprü-
fungsausschuss am 23.03.2017 durchgeführt. Zu den Prü-
fungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsausschusses wird 
wie folgt Stellung genommen:

1. Prüfungsfeststellung:

AO 6029, Friedhof am Graben (773,72 € Wasserverbrauchsge-
bühren) gemeindlicher oder kirchlicher Friedhof?

Stellungnahme:

Unter der Objektbezeichnung -Am Graben Friedhof– werden 
die Wasserverbrauchsgebühren für den gemeindlichen Fried-
hof (Nähe Friedenstraße) und des kirchlichen Friedhofs ge-
meinsam abgerechnet.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Markt Helmstadt die Was-
serverbrauchsgebühren für den kirchlichen Friedhof (Eigentü-
mer: Katholische Pfarrkirchenstiftung Helmstadt) bisher über-
nommen hat.

Die Verbrauchsstellen werden ab dem Abrechnungszeitraum 
01.07.2016 – 30.06.2017 getrennt abgerechnet:

Gemeindlicher Friedhof:
  Nähe Friedenstraße-  

 Gebührenschuldner: Markt Helmstadt

Kirchlicher Friedhof:
  Am Graben- 

 Gebührenschuldner: Kath. Pfarrkirchenstiftung

2. Prüfungsfeststellung:

AO 4804, Grüngut für gemeindlichen und kirchlichen Friedhof 
(392,49 €); ist dies auch für den kirchlichen Friedhof?

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Auch hier sollte möglichst eine klare Trennung zwischen dem 
Anteil der Kirchengemeinde und dem des Marktes Helmstadt 
vorgenommen werden. Da der Markt Helmstadt die Pfl ege der 
Denkmäler vor Jahrzehnten per MGR Beschluss übernommen 
hat, ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass dadurch auch ge-
meindliche Anteile in den Grüngutcontainer entsorgt werden. 
Der Rasenschnitt wird zwar vom Bauhof nicht am Friedhof, 
sondern am Wertstoff hof entsorgt, der Gehölzschnitt von den 
Flächen der Denkmäler von 1866 sowie der beiden Weltkriege 
wird aber wohl im Grüngutcontainer am Friedhof abgelagert. 
Deshalb wird aus dem Marktgemeinderat angeregt, die Rech-
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te und Pfl ichten des Marktes Helmstadt im inneren Friedhof 
(Turm, Zugang Leichenhaus, Denkmäler, Treppe) zu klären.

3. Prüfungsfeststellung:

AO 2316, Werkzeug gemeinsam mit Bauhof bestellen

Warum so viele Lieferanten? evtl. Rahmenvertrag Würth; Nach-
lass bei Hauptlieferanten prüfen

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Der Vorsitzende erläutert, dass es die wirtschaftlichste Vorge-
hensweise ist, wenn Werkzeuge und Arbeitsmaterialien wie 
z.B. spezielle Schrauben bei Firmen beschaff t werden, die auf 
dem Weg liegen und die entsprechenden Werkzeuge und Qua-
litäten auch anbieten können. Auch kann in vielen Fällen nicht 
auf das Eintreff en von ggf. beim Versandhandel bestellbaren 
Materialien gewartet werden, weil das den ganzen Arbeitsab-
lauf stören würde, weil viele der notwendigen Arbeiten ad hoc 
notwendig werden und nicht oder nur schwer planbar sind 
(beispielsweise Wasserrohrbrüche und andere Schäden).

Der Bauhof wird die Lieferanten nach entsprechenden Rabat-
ten fragen.

4. Prüfungsfeststellung:

Wasserversorgung

warum werden hauptsächlich fast alle Reparaturen von 
Fremdfi rmen durchgeführt und nicht von Bauhofmitarbeitern, 
die qualifi ziert sind?

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Vor allem auch durch den Einbau der Fernüberwachungsan-
lagen in den Übergabeschächten konnten viele wahrschein-
lich schon ältere Wasserrohrbrüche identifi ziert werden. Des 
Weiteren wurden durch die Einführung der regelmäßigen War-
tungsintervalle für die Hydranten und Wasserschieber viele 
defekte Anlagenteile erkannt. Wegen der großen Anzahl der 
Fälle und für den Austausch solcher Armaturenteile wird der 
Einsatz eines Fachmannes oftmals als sinnvoll erachtet.

Es ist zu hoff en, dass die Anzahl derartiger Schäden mit der 
Zeit zurückgehen wird. Weiter wird versucht dort wo es mög-
lich ist, die Arbeiten selbst durchzuführen.

5. Prüfungsfeststellung:

AO 3762, Containermiete zu teuer - warum wurden keine 
Angebote eingeholt? keine Miete, nur Entsorgungskosten

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Es handelt sich um Container, die das ganze Jahr im Bauhof 
stehen und in denen laufend anfallende Kleinmengen von 
Schrott oder Bauschutt gesammelt werden, die sonst jeweils 
zeitaufwändig einzeln entsorgt werden müssten.

Die Rechnungen weisen lediglich jeweils die An- und Abfahrt 
zum Austausch der Container und die Entsorgungskosten für 
den Inhalt aus.

6. Prüfungsfeststellung:

Lt. Kassenprüfung ist die Fa. R+F relativ teuer; preisgünstigen 
Anbieter suchen (Ausschreibung). Marktgemeinderat Scheder 
soll beauftragt werden, kostengünstige Angebote einzuholen 
ist (lt. GeSchO) möglich. Kurt Scheder hat sich dazu bereit er-
klärt. Beispiel AO 3023: Beschaff ungskosten für die Bauteile zu 
teuer

Rabatte probieren

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Wichtigstes 
Kriterium bei der Besorgung von Ersatzteilen für die Wasser-
versorgungsanlage ist die schnelle Verfügbarkeit der Ersatztei-
le und ein Notdienst des Anbieters, der sicherstellt, dass auch 
an den Wochenenden die Ausfallzeiten der Wasserversor-
gungsanlage zugunsten der Verbraucher so kurz als möglich 
gehalten werden können. Dass Firmen die entsprechenden 
Service anbieten ggf. etwas höhere Preise verlangen scheint 
angemessen.

Der Bauhof wird wegen entsprechender Rabatte nachfragen.

7. Prüfungsfeststellung:

Grundsätzlich:

Bitte Verwendung auf Beleg angeben!

Stellungnahme:

Die Feststellung wurde von der VGem-Verwaltung am 
23.03.2017 m.d.B. um Beachtung an die Beschäftigten des 
Marktes Helmstadt weitergeleitet.

8. Prüfungsfeststellung:

AO 9388, Wo wurde Heizband eingebaut?

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Das Heizband wurde für die Sicherung der Wasserleitungen bei 
Winterbaustellen und in der Kläranlage angeschaff t und wird 
nach Bedarf ab- und an anderen Baustellen wieder eingebaut.

9. Prüfungsfeststellung:

Insgesamt 17 x Wasserlecksuche durch Fa. Röska – Prüfung, ob 
eigenes Gerät günstiger!

Stellungnahme:

s. Mailmitteilung des Bauhof vom 03.04.2017

Die Firma hat eine ganze Liste von unterschiedlichen Geräten 
zur Lecksuche und das Bedienungspersonal ist speziell ausge-
bildet. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Leistung vom 
Bauhof selbst günstiger erledigt werden kann. 

Die Anzahl der Suchvorgänge ist hauptsächlich auf den Einbau 
der Fernüberwachung in den Abgabeschächten (siehe Prü-
fungsfeststellung 4) und möglicherweise teilweise auch auf 
eine gewisse Zahl von zufällig auftretenden Lecks zurückzu-
führen.

Es besteht die Hoff nung, dass es nicht jedes Jahr eine so große 
Zahl von Wasserleitungslecks geben wird.
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Ein Erfolg der Wasserlecksuche und der anschließenden Ab-
dichtung der Leckstellen ist an der sinkenden Wasserbezugs-
menge erkennbar.

Die vom Bürgermeister veranlasste Behebung der festgestell-
ten Mängel sowie die von ihm gegebene weitere Aufklärung 
wurden zur Kenntnis genommen. Einwendungen werden –
nicht- erhoben.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 kann deshalb fest-
gestellt und entlastet werden.

Beschlussfassung über die Feststellung 
der Jahresrechnung 2016

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für 
das Haushaltsjahr 2016 vom 23.03.2017 wurde bekannt gege-
ben. Die vom Bürgermeister veranlasste Behebung der festge-
stellten Mängel sowie die von ihm gegebene weitere Aufklä-
rung wurden zur Kenntnis genommen. Die im Haushaltsjahr 
2016 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) werden, soweit sie 
erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren 
Beschlüssen des Gemeinderats erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 
66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.

Die Jahresrechnung für 2016 wird gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG 
i.V.m. Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt.

Feststellung des Ergebnisses (§ 79 KommHV)

Beschlussfassung über die Entlastung 
zur Jahresrechnung 2016

Zur Jahresrechnung des Marktes Helmstadt für das Haushaltsjahr 
2016 wird mit den im Beschluss des Marktgemeinderates vom 
24.04.2017 (TOP Nr. 6 öff .) festgestellten Ergebnissen Entlastung 
erteilt.

EINNAHMEN Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt-Haushalt
Soll lfd. Haushaltsjahr + 5.667.115,04 € 2.524.179,20 € 8.191.294,24 €

Neue Haushaltsreste + 0,00 € 0,00 €    0,00 €

Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahr – 0,00 € 0,00 €    0,00 €

Abgänge auf Kassenreste aus Vorjahren – 8.588,92 € 0,00 €        8.588,92 €

Bereinigte Soll-Einnahmen = 5.658.526,12 € 2.524.179,20 € 7.751.186,74 €

AUSGABEN Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt-Haushalt

Soll lfd. Haushaltsjahr + 5.658.526,12 € 2.524.179,20 € 8.182.705,32 €

Neue Haushaltsreste + 0,00 € 0,00 €    0,00 €

Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahren – 0,00 € 0,00 €    0,00 €

Abgänge auf Kassenreste aus Vorjahren – 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bereinigte Soll-Ausgaben = 5.658.526,12 € 2.524.179,20 € 8.182.705,32 €

Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder
Unerledigte Vorschüsse 3.099,69 €

Unerledigte Verwahrgelder 6.275.027,12 €

Stand des Vermögens und der Schulden
Stand zu Beginn

des Haushaltsjahres
Zugang Abgang Stand am Ende 

des Haushaltsjahres

Vermögen 3.991.391,57 € 212.277,91 € 256.139,78 € 3.947.529,70 €

Schulden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Es gibt viele Anlässe, 
Kindern zu helfen.
Mit Ihrer »Anlass-Spende«
sammeln Sie anstelle von 
Blumen und Geschenken
Spenden für Kinder in Not.
Und Sie wissen: Die Hilfe
kommt an!
Weitere Informationen unter 
Tel. 0541/7101-128

www.tdh.de

Freude 
schenken!
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Generalsanierung Schulturnhalle und Umnutzung 
Schwimmhalle zu gemeindlichen Mehrzweckräumen; 

hier: Bekanntgabe des Beauftragungsbeschlusses für die 
Fachplanung Elektro an das Ing.Büro Zink, Höchberg

Unter TOP 1 der nichtöff entlichen Marktgemeinderatssitzung 
vom 03.04.2017 wurde festgelegt, dass der dort gefasste 
Beschluss, das Ing.Büro Zink, Höchberg, mit der Fachplanung 
Elektro zu beauftragen, in der nächsten öff entlichen Sitzung 
bekannt gegeben werden soll.

Diese Bekanntgabe wird hiermit vorgenommen.

Landesgartenschau Würzburg 2018; Anfrage zu Beteili-
gungsmöglichkeiten der Landkreisgemeinden

Mit am 24.04.2017 eingegangenem Schreiben (Fragebogen) 
fragt die Stadt Würzburg und das Regionalmanagement des 
Landkreises Würzburg an, in welcher Art und Weise sich die 
Landkreisgemeinden im Rahmen der Landesgartenschau 2018 
in Würzburg beteiligen und präsentieren möchten.

Vorschläge und Angebote von Aktionen im angefragten 
Rahmen sind gerne willkommen.

Generalsanierung Schulturnhalle und Umnutzung 
Schwimmhalle zu gemeindl. Mehrzweckräumen; 

Schadstoff untersuchung 
für Abbruch- und Rohbauarbeiten durch Institut ISU

Als Planungs- und Ausschreibungsgrundlage für die bevorste-
henden Abbruch- und Rohbauarbeiten ist eine Untersuchung 
des anfallenden Materials auf Schadstoff e erforderlich. Hier-
zu hat das Fachbüro ISU Umweltinstitut, Würzburg mit Datum 
vom 19.04.2017 ein Angebot vorgelegt, das für einen vorab 
geschätzten Untersuchungsaufwand von Kosten in Höhe von 
660,45 € brutto ausgeht; der tatsächliche Untersuchungsum-
fang und entsprechende Kostenaufwand ergibt sich nach Aus-
führung.

Hierzu besteht Einvernehmen im Marktgemeinderat, die erfor-
derlichen Schadstoff untersuchungen durchzuführen und das 
Institut ISU zur zeitlichen Beschleunigung umgehend zu beauf-
tragen.

Sitzung vom 15. Mai 2017

Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED-Technik; 

hier: Vorstellung der Leuchtenmodelle und der jeweiligen 
Kosten durch die Bayernwerk AG

Nachdem die Thematik bereits in den Marktgemeinderats-
sitzungen vom 16.01.2017 und 13.03.2017 behandelt wurde 
und die zur Auswahl stehenden Leuchtentypen derzeit vor Ort 
in Augenschein genommen werden können, wird nun Herr 
Schneider von der Firma Bayernwerk AG die verschiedenen 
Leuchtentypen nochmals vorstellen.

Herr Schneider erläutert anhand einer Präsentation ausführ-
lich die Unterschiede bei den einzelnen zur Verfügung ste-
henden Leuchtentypen und geht in diesem Zusammenhang 
jeweils auf die Umstellungskosten sowie auf die unterschied-
lichen Amortisationszeiten ein.

Straßenbeleuchtung; Prüfung der Umrüstung auf LED-
Technik; 

hier: Festlegung eines Leuchtenmodells

In der Marktgemeinderatssitzung vom 13.03.2017 wurde un-
ter Tagesordnungspunkt 6 öff entlich über die eine mögliche 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik beraten. 
Das Bayernwerk hat in der Spechtstraße folgende Leuchten-
modelle zur Ansicht für die Mitglieder des Marktgemeinderats 
installiert:

- Brennstelle 128: Typ Siteco SL 10 Mini
- Brennstelle 129: Typ Schreder Teceo
- Brennstelle 130: Typ Philips Mini Luma

Nach Einsicht der Lampenmodelle durch die Mitglieder des 
Marktgemeinderats und Erläuterung der zu erwartenden Um-
rüstungskosten der Straßenbeleuchtung kann in der heutigen 
Sitzung über das bevorzugte Modell abgestimmt werden.

Über den Zeitrahmen zur Umsetzung der Maßnahme „Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung auf LED“ wird in einer späteren 
Sitzung entschieden.

Der Marktgemeinderat beschließt, im Falle der Umrüstung das Mo-
dell Typ Schreder vom Bayernwerk installieren zu lassen.

Austausch der Straßenbeleuchtungseinrichtung 
in Uettinger Straße

Im Rahmen des Straßenausbaus der Uettinger Straße (WÜ 11) 
ist u.a. vorgesehen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsein-
richtung zu erneuern. Nachdem die neue LED-Technik instal-
liert werden soll, muss der Marktgemeinderat über das ge-
wünschte Lampenmodell beraten und beschließen.

Der Marktgemeinderat beschließt im Zuge des bevorstehenden 
Ausbaus der Uettinger Straße die Straßenbeleuchtungseinrichtung 
auf LED-Technik umzurüsten und den Lampentyp Schreder vom 
Bayernwerk installieren zu lassen. 

Beratung und Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung 2017

Jedem Mitglied des Marktgemeinderates wurde rechtzeitig vor 
dem Sitzungstermin ein Entwurf des Haushalts 2017 elektro-
nisch übermittelt. Herr Ralf Büttner erläutert schwerpunktmä-
ßig die wichtigsten Punkte des Verwaltungshaushalts. Die An-
sätze des Vermögenshaushalts wurden einzeln angesprochen 
und soweit erforderlich begründet. Auftretende Fragen zu ein-
zelnen Ansätzen wurden vom Vorsitzenden und Herrn Büttner 
beantwortet.

Der Marktgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2017.
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Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan und das 
ihm zugrunde liegende Investitionsprogramm 2016 – 2020

Der Entwurf des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
wurde durch Herrn Büttner erläutert. Der Finanzplan ist im 
Finanzplanungszeitraum 2016 – 2020 ausgeglichen. Kredit-
aufnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 mit 1,0 Millionen Euro 
und im Finanzplanungsjahr 2018 mit 5,5 Millionen Euro, also 
insgesamt mit 6,5 Millionen Euro eingeplant, was eine zu er-
wartenden Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 2.490,00 €/Einwoh-
ner bedeutet (Landesdurchschnitt zum 31.12.2015 = 627,00 €/
Einwohner).

Der Marktgemeinderat beschließt den Finanzplan und das ihm zu-
grunde liegende Investitionsprogramm 2016 – 2020.

Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan 2017

Die Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 
wurden angesprochen und entsprechend eingearbeitet.

Der Marktgemeinderat beschließt den Stellenplan 2017 in der vor-
gelegten Fassung.

Bauantrag: Neubau Einfamilienhaus mit zwei Stellplätzen 
auf Fl.Nr. 4454/7, Am Roth 19, Helmstadt

Mit Unterlagen vom 20.04.2017, eingegangen am 02.05.2017, 
wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. Vorhaben be-
antragt.

Geplant ist im Einzelnen der Bau eines Einfamilienhauses mit 
zwei Stellplätzen im Bereich des Bebauungsplans „Am Roth“ 
von Helmstadt. Das Vorhaben wurde nicht als Antrag gem. Art. 
58 BayBO (Genehmigungsfreistellung) eingereicht, da für das 
Vorhaben Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans „Am Roth“ bezüglich der Höheneinstellung (Geschossig-
keit/Wandhöhe) sowie der Dachgestaltung (Dachform/Dachn-
eigung) benötigt werden.

Die beantragten Befreiungen sind in den Antragsunterlagen 
schlüssig begründet. Die vorliegende Planung entspricht in ih-
rer Gesamtgestaltung unabhängig von den geplanten Abwei-
chungen und den hierfür benötigten Befreiungen den Grund-
zügen des Bebauungsplans, sodass diesen Befreiungen aus 
gemeindlicher Sicht nichts entgegensteht.

Die Antragsunterlagen einschließlich der Nachbarunterschrif-
ten sind vollständig, die erforderliche Befreiung vertretbar, 
sodass das baurechtliche Einvernehmen erteilt werden kann.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag einschließlich 
der Befreiungen bezüglich der Höheneinstellung und der Dachge-
staltung das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu er-
teilen.

Bauantrag: 
Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 
und Garage auf Fl.Nr. 3640/18, Sonnenstr. 6, Helmstadt

Mit Unterlagen vom 03.04.2017, eingegangen am 05.05.2017, 
wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. Vorhaben im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Oberholz“ von Helm-
stadt beantragt.

Geplant ist im Einzelnen der Neubau eines Wohnhauses mit 
Einliegerwohnung sowie einer Doppelgarage und einem zu-
sätzlichen Stellplatz auf dem Baugrundstück Fl.Nr. 3640/18, 
Sonnenstr. 6, im Bebauungsplanbereich „Oberholz“ von 
Helmstadt. Da die Planung eine Abweichung vom o.g. Bebau-
ungsplan enthält, wurde das Vorhaben nicht im Rahmen des 
Genehmigungsfreistellungsverfahrens gem. Art. 58 BayBO, 
sondern als Antrag auf Baugenehmigung eingereicht.

Die Abweichung, für die eine entsprechende Befreiung erfor-
derlich ist, betriff t den in der Planung enthaltenen Kniestock 
von 0,85 m, da im Bebauungsplan Kniestöcke unter den unzu-
lässigen Anlagen aufgeführt sind. Diese Abweichung berührt 
die Grundzüge der Planung nicht und ist im Bebauungsplan-
bereich „Oberholz“ bereits mehrfach bewilligt und verwirklicht 
worden, sodass dieser Abweichung aus gemeindlicher Sicht 
nichts entgegensteht.

Die Antragsunterlagen einschließlich der Nachbarunterschrif-
ten sind vollständig, die Entscheidung über die Baugenehmi-
gung einschließlich der erforderlichen Befreiung obliegt dem 
Landratsamt im Rahmen des weiteren Verfahrens.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag einschließlich 
der erforderlichen Befreiungen das gemeindliche Einvernehmen 
gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Baurechtliche Beseitigungsanzeige; Abbruch der Gebäude 
auf Fl.Nr. 3449 Holzkirchhausener Str. 30, Helmstadt

Mit förmlicher Beseitigungsanzeige vom 15.04.2017, eingegan-
gen am 02.05.2017, wird der geplante Abbruch der auf dem 
Grundstück Holzkirchhausener Str. 30 (Fl.Nr. 3449) vorhande-
nen Gebäude angezeigt.

Grundsätzlich wäre dieses Vorhaben gem. Art. 57 Abs. 5 BayBO 
verfahrensfrei; da hier jedoch der Sachverhalt des Art. 57 Abs. 
5 S. 2 BayBO (nicht freistehende Gebäude) zutriff t, ist eine Be-
seitigungsanzeige mit einer Stellungnahme eines qualifi zierten 
Tragwerksplaners vorzulegen, in der die Standsicherheit der 
nicht abzubrechenden Gebäude bestätigt wird. Diese Bestäti-
gung der statischen Unbedenklichkeit ist in der Abbruchanzei-
ge enthalten.

Dies wird hiermit bekannt gegeben. Dem Abbruch steht somit 
nichts entgegen, nach hiesiger Kenntnis befi ndet sich ein Bauan-
trag für eine anschließende Neubebauung des Grundstücks bereits 
in Vorbereitung.

Ausbau Ortsdurchfahrt Wü 11, „Uettinger Straße“, 
Abschluss einer Ausbauvereinbarung

In der Marktgemeinderatssitzung am 24.04.2017 wurde durch 
das Straßenbauamt die Planung des Ausbaus der WÜ 11 im 
Ortsbereich vorgestellt und durch den Marktgemeinderat be-
schlossen.
Zur Durchführung der Maßnahme ist eine Ausbauvereinba-
rung abzuschließen.
Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend dem Verhältnis der 
Flächenanteile Straßenbereich und Gehwege. Der Anteil des 
Marktes beträgt 28 %, der Anteil des Landkreises 72 %.

Der Marktgemeinderat beschließt, der vorliegenden Ausbauverein-
barung zwischen dem Landkreis Würzburg und dem Markt Helm-
stadt zuzustimmen. 
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Vollzug der Wassergesetze; 
Aufhebung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet 
in der Gemarkung Helmstadt; hier: gemeindliche Stel-
lungnahme im Rahmen des Aufhebungsverfahrens

Unter Tagesordnungspunkt 7 der öff entlichen Marktgemein-
deratssitzung vom 03.04.2017 wurde die Mitteilung des Land-
ratsamtes Würzburg – untere Wasserrechtsbehörde – vom 
23.03.2017 bekannt gegeben, wonach das Verfahren zur Auf-
hebung des Wasserschutzgebietes aus rechtlichen Gründen 
durchgeführt werden muss und insoweit der mit Schreiben 
vom 19.01.2017 vorgetragenen gemeindlichen Bitte, das Auf-
hebungsverfahren zumindest bis zum Vorliegen des Ergebnis-
ses der Brunnenbefahrung zurückzustellen, nicht entsprochen 
werden kann. Zuvor war der Sachverhalt bereits in der Markt-
gemeinderatssitzung vom 16.01.2017 erstmals behandelt wor-
den.

Das Aufhebungsverfahren wurde zwischenzeitlich durch Be-
kanntmachung der öff entlichen Auslegung formal eingeleitet, 
die Auslegungsfrist läuft vom 02.05.2017 bis einschließlich 
02.06.2017. Parallel kann auch der Markt Helmstadt im Sinne 
einer Beteiligung als Träger öff entlicher Belange eine Stellung-
nahme abgeben.

Hierzu wird vorgeschlagen, die mit Schreiben vom 19.01.2017 
vorgetragene Bitte um Zurückstellung nochmals als offi  zielle 
Stellungnahme ins Verfahren einzubringen. Sachlich liegen 
derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor, da die Ergebnis-
se der Brunnenbefahrung noch nicht eingegangen sind.

Der Marktgemeinderat beschließt, im Rahmen des Aufhebungs-
verfahrens nochmals eine Stellungnahme gemäß Schreiben vom 
19.01.2017 vorzutragen.

Feuerwehrwesen; Verkauf Altfahrzeug LF 8 - 
Bekanntgabe der Angebote/Anfragen

Der Marktgemeinderat Helmstadt hat in seiner Sitzung am 
13.03.2017 beschlossen, dass nochmals eine Veröff entlichung 
über den Verkauf des Altfahrzeuges im Mitteilungsblatt und im 
Marktheidenfelder Anzeigenblatt erfolgen soll.

Aufgrund der Veröff entlichung sind folgende Angebote bis 
zum Abgabeschluss am 28.04.2017 eingegangen.

a) Gebot 1.600 €
b) Gebot 1.050 €
c) Gebot 3.115 €
d) Gebot 1.700 €
e) Gebot    857 €
f) Gebot 2.060 €

Die Vergabeentscheidung erfolgt im nicht öff entlichen Teil der heu-
tigen Sitzung.

Schulturnhalle; 
Ausweichräume für Vereine während der Sanierung

Mit Mail vom 03.04.2017 fragt der FC Helmstadt und mit Mail 
vom 08.05.2017 der Faschingsclub nach möglichen Ausweich-
räumen für die während der Sanierungsphase nicht nutzba-
re Schulturnhalle an. Von Seiten des Marktes Helmstadt kann 
die Welzbachhalle angeboten werden. Die Nutzungszeiten 

sind mit dem Vereinsring Holzkirchhausen abzustimmen, die 
Reinigung der Halle ist zu klären. Der Gussasphaltboden der 
Welzbachhalle ist für sportliche Nutzung leider nicht optimal. 
Die Erhebung eventueller Nutzungsgebühren für die Hallen-
nutzung und Verbrauchsgebühren für Strom, Wasser, Heizung 
sind vom Marktgemeinderat zu beraten. Der von den Verei-
nen zu tragende Anteil der Nutzungsgebühr in der Schulturn-
halle beträgt 10,00 € je Nutzungsstunde. Im Jahr 2012 nutzte 
die Tischtennisabteilung des TV Helmstadt die Welzbachhalle 
während der Sanierung der TV Turnhalle als Ausweichraum. 
Nutzungsgebühren wurden nach hiesiger Kenntnis damals kei-
ne erhoben.

Der Marktgemeinderat beschließt, die Welzbachhalle als Ausweich-
raum für Vereinsnutzung während der Sanierung der Schulturn-
halle zur Verfügung zu stellen. Eine Nutzungsgebühr wird vorläufi g 
nicht festgelegt. Die Vereine sollen auf die Problematik der hohen 
Heizkosten hingewiesen werden.

Verwallung entlang der Autobahn A3; 
Prüfung von Möglichkeiten der Verkehrsreduzierung im 
Ortsbereich

Mit der Firma Beuerlein werden derzeit Gespräche geführt, mit 
dem Hintergrund eine Reduzierung des LKW Verkehrs im Orts-
bereich von Helmstadt zu erreichen.

Eine derzeit aussichtsreiche Variante ist der Ausbau einer 
„Südumfahrung“ des Ortsbereichs. Die Firma Beuerlein hat die 
Bereitschaft signalisiert, dieses Vorhaben zu unterstützen.

Sofern die Straßenverkehrsbehörden den Vorschlägen zustim-
men, könnte das Projekt umgesetzt werden.

Mit Mail vom 10.05.2017 teilte die Straßenverkehrsbehörde ihr 
Einverständnis zur geplanten Umfahrungsstrecke mit.

Eine Sondervereinbarung mit der Fa. Beuerlein ist abzuschließen.

Es könnten dann die LKW der Firma Beuerlein im „Einbahnver-
kehr“ durch den Ort zur Baustelle und von der Baustelle zurück 
zum Betriebsstandort der Firma Beuerlein in der ehemaligen 
Ziegelei über die Umfahrungsstrecke praktisch eine Halbie-
rung des LKW Verkehrs im Ortsbereich oder wenigstens auf 
dem Bereich „Holzkirchhausener Straße“ (mit den zwei engen 
Kurvenbereichen) erreicht werden.

Allianz Waldsassengau; 
Abschlussbericht Projekt Kernwegenetz

In der MGR Sitzung am 18.01.2016 unter TOP Ö 9.2 wurde das 
Projekt Konzept für die Erstellung eines ländlichen Kernwege-
netzes im Gebiet der Allianz Waldsassengau im Würzburger 
Westen dem MGR vorgestellt. Auf die damaligen Erläuterun-
gen im Sachverhalt wird verwiesen.

In der Lenkungsgruppensitzung der Allianz Waldsassengau am 
13.04.2017 stellte Hr. Stolzenberger von der BBV LandSiedlung 
nun den Abschlussbericht für das Projekt Konzept für die Er-
stellung eines ländlichen Kernwegenetzes für das Gebiet der 
Allianz Waldsassengau den Bürgermeistern der Mitgliedsge-
meinden vor.

Die Abschlussdokumentation enthält neben anderen Doku-
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menten den Erläuterungsbericht zum Projekt und verschiede-
ne Bestands- und Konzeptpläne.

Die wichtigsten Dokumente werden zur Kenntnis gegeben.

So der Erläuterungsbericht und der Konzeptplan für die zeitli-
che Umsetzung.

Für Helmstadt und Holzkirchhausen wurden eine Anzahl von 
Wegen und Ortsverbindungsstraßen in das Kernwegekon-
zept aufgenommen und sind damit bei entsprechendem vor-
schriftsmäßigem Ausbau nach Antragstellung und Genehmi-
gung förderfähig, sofern im entsprechenden Förderzeitraum 
Fördermittel vorhanden sind.

Alle den Markt Helmstadt betreff enden Strecken in der zeit-
lichen Umsetzungsempfehlung sind als mittelfristig umzu-
setzen (Zeitrahmen 5-15 Jahre) oder langfristig umzusetzen 
(Zeitrahmen >15 Jahre) eingestuft.

Nach Auskunft von Hrn. Waldmann vom ALE stehen für den 
aktuellen Förderzeitraum Fördermittel für den Ausbau von 
Kernwegen zur Verfügung.

Da jedoch in der Regel für den regelgerechten Ausbau von 
Kernwegen Flächenerwerb notwendig sein wird, ist eine kurz-
fristige Umsetzung von Projekten ehr unwahrscheinlich.

Ökomodellregion Waldsassengau; 
Infotermine speziell für die Gemeinderatsgremien der 
Ökomodellregion

In der Lenkungsgruppe der Ökomodellregion wurde diskutiert, 
auf welchem Weg es möglich wäre die Mitglieder der Gemein-
deratsgremien der Ökomodellregion Waldsassengau besser 
über die Aktivitäten und Erfolge der Ökomodellregion zu Infor-
mieren. Man fand es wegen der wertvollen Arbeit die geleistet 
wird sehr schade, dass das Wissen und das Wirken der Öko-
modellregion nur auf einen relativ kleinen Kreis beschränkt ist 
und möchte das gerne ändern.

Man hat sich für den Weg entschieden, zwei speziell für die-
sen Zweck zugeschnittene Aktionen anzubieten und lädt die 
Gemeinderatsmitglieder herzlich dazu ein, an diesen lebendig 
und informativ gestalteten Terminen teilzunehmen.

Am Samstag, den 20.05.2017 fi ndet von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
die Biohöfe-Radtour der Ökomodellregion statt, bei der auf 
einer 30 km langen Rundtour die Biohöfe der näheren Um-
gebung angefahren und dort jeweils interessante Führungen 
stattfi nden.

Am Mittwoch, den 21.06.2017 fi ndet dann ein Info-Abend auf 
dem Helmstadter Biohof Rappelt-Fiederling statt.

Alle Gemeinderäte sind herzlich eingeladen. Um Voranmel-
dung wird jeweils gebeten. 

Ökomodellregion Waldsassengau; 
Verlängerung des Projektes um drei Jahre

Mit Schreiben vom 26.04.2017 teilt das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit, dass 
das Projekt Ökomodellregion Waldsassengau um drei Jahre bis 
2020 verlängert wird. Die Prüfung zum Ablauf der ersten drei 
Jahre ist positiv ausgefallen. Danach wird das Projekt endgültig 
auslaufen.

Bis dahin soll daran gearbeitet werden, die angestoßenen In-
itiativen zu verstetigen und für die Weiterbeschäftigung des 
Projektmanagers andere Finanzquellen zu fi nden. 

Mobilfunkmasten Helmstadt und Holzkirchhausen; 
Modernisierung der Technik

Mit Mail vom 24.04.2017 teilt die Telekom mit, dass die Mo-
bilfunkstandorte NY0198 Helmstadt 51 Gemarkung Helmstadt 
und NY1122 Uettingen 4 in der Gemarkung Holzkirchhausen 
im Laufe des Jahres 2017 mit neuer Technik ausgestattet wer-
den.

Während des Umbaus kann es mehrere Stunden lang zum 
Ausfall der Mobilfunkverbindung kommen.

Auch der Mobilfunkanbieter Vodafone teilt mit Schreiben 
vom 26.04.2017 mit, dass der Mobilfunkstandort ID 4291F auf 
Fl.Nr. 3787 Oberholz auf LTE Technik umgerüstet wird.

Öff entliche Sicherheit;
Sicherheitsbericht der Polizeiinspektion Würzburg Land 
für das Jahr 2016

Mit Schreiben vom 10.04.2017 übermittelt die Polizeiinspekti-
on Würzburg Land den jährlichen Sicherheitsbericht für den 
Inspektionsbereich.

Darin wird ausgewiesen, dass der Inspektionsbereich gegen-
über Unterfranken und Bayern eine erfreulich niedrige und 
auch gegenüber dem letzten Jahr sinkende Zahl (2.282) an Kri-
minalstraftaten aufweist, und die Aufklärungsquote bei über 
66 % liegt.

Die Häufi gkeitszahl im Inspektionsbereich (Anzahl der Krimi-
nalstraftaten auf 100.000 Einwohner) liegt bei 1.823 (sicherster 
Dienstbereich in Unterfranken). Der Landkreis Würzburg zählt 
mit einer Häufi gkeitszahl von 2.238 zu den sichersten Land-
kreisen in Bayern. Unterfranken hat eine Häufi gkeitszahl von 
4.025 und Bayern liegt bei 4.785.

Die Häufi gkeitszahl in Helmstadt liegt bei 1.303, die Aufklä-
rungsquote jedoch nur bei 35,29 %. Als Grund dafür wird von 
der Polizei vor allem auch die PWC Anlage Frohnberg genannt, 
die auf der Gemarkung Helmstadt liegt. Somit wirken sich die 
dortigen Delikte auf die Statistik in Helmstadt aus.

Die Baumkontrolle: nützlich oder ein notwendiges Übel?; 
Artikel aus der Zeitschrift „der bauhofLeiter“

In der Fachzeitschrift „der bauhofLeiter“, Ausgabe April 2017, 
wurde der Artikel „Die Baumkontrolle: nützlich oder notwen-
diges Übel?“ veröff entlicht. Dieser wurde den Mitgliedern des 
Marktgemeinderates mit der Sitzungseinladung übermittelt.

Der Vorsitzende teilt ergänzend hierzu mit, dass für den Markt 
Helmstadt die Fa. Gerhard Väth aus Margetshöchheim mit der 
Baumkontrolle beauftragt wurde. Die Fa. Väth führt die Baum-
kontrollen in allen vier VGem-Gemeinden durch.
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Badeaufsicht für 
das Uettinger 
Freibad gesucht

Die Gemeinde Uettingen sucht für die Badesaison 2017 
dringend Personen (gegen Entgelt) für die Badeaufsicht 
unseres Freibades.
Diese Tätigkeit kann auch übernommen werden von

• rüstigen Rentnern
• Hausfrauen
• Studenten, Schülern ab 18 Jahren

Voraussetzung ist das silberne Rettungsschwimmer-
abzeichen und ein zweitägiger Erste-Hilfe-Kurs (beides 
kann auf Kosten der Gemeinde erworben werden).

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben, im Rat-
haus Uettingen während den Öff nungszeiten oder per 
E-Mail: bgmuettingen@vgem-helmstadt.bayern.de

Ökomodellregion Waldsassengau; 
Netzwerktreff en in Holzkirchen

Jährlich fi ndet ein Treff en der Beteiligten und Akteure aller bay-
erischen Öko-Modellregionen statt. Im Jahr 2017 ist der Veran-
staltungsort der Benediktushof in Holzkirchen. Einladung und 
Programm werden bekannt gegeben.

Alle Gemeinderäte sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung 
wird gebeten. 

Verschiedene Anfragen

Aus den Reihen des Marktgemeinderates wird der Sachstand 
zu folgenden Projekten angefragt bzw. eine zeitnahe Sachbe-
handlung im Gremium gewünscht:

- Richtlinien zur Förderung der Altortsanierung
- Seniorenzentrum Helmstadt
- Parkplatzmarkierungen Holzkirchhausener Straße
- Grunderwerb für Wohnbebauung

Der Markt Helmstadt sucht 
ab sofort 

für eine männliche Person 
Wohnraum bis 300 € Kaltmiete. 
Kontakt unter 09369/9079-79 oder 9079-17.

Helfer im Freibadkiosk 
in Neubrunn gesucht

Wer hat Lust und Zeit, uns im Freibadkiosk 
in Neubrunn zu unterstützen? 
Wir benötigen Helfer, die jeweils ca. 4 Stunden 
(ca. 12.00 bis 16.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr) 
täglich im Kiosk arbeiten. 

Schön wäre es, wenn bereits Erfahrung in der Lebens-
mittelzubereitung bzw. im Verkauf von Lebensmitteln 
vorhanden ist. 

Gerne können sich auch Studenten, Schüler ab 16 Jahre 
oder Rentner melden. Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Bei Interesse bitte Mail ans Rathaus Neubrunn:
info@neubrunn.de 

oder telefonische Kontaktaufnahme unter 
Tel. 09307/9889-0.

Ablesung der Wasserzähler

Die Jahresablesung der Wasserzähler steht kurz bevor. 
Die Ablesekarten werden Ihnen in Kürze zugestellt.

Bitte melden Sie nur die 
schwarz unterlegten 
Zahlen (volle Kubikmeter), 
nicht die rot unterlegten 
Zahlen.

Sie können die Zählerstände auch über das Bürgerservice-
Portal der Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt übermitteln:

www.vgem-helmstadt.de

Übermittlungszeiten: 19.06.2017 bis 03.07.2017

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Ihre VGem Helmstadt

Reinigungskraft für Arztpraxis gesucht
ca. 6-10 Stunden pro Woche

Dr. Jochen Schmelz, Helmstadt
Tel.: 09369-2319

Anzeige
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Überprüfung der Standsicherheit 
von Grabmalen

Die Gartenbauberufsgenossenschaft als zuständiger gesetz-
licher Unfallversicherungsträger für die in kommunaler oder 
konfessioneller Trägerschaft stehenden Friedhöfe schreibt 
den Friedhofsträgern vor, die Grabmale mindestens einmal 
jährlich auf ihre Standfestigkeit hin zu prüfen. 

Um eine rechtssichere Kontrolle aller Grabmale gewährleis-
ten zu können wurde mit der Überprüfung der Standfestigkeit 
erstmals ein Fachunternehmen für Standsicherheitsprüfungen 
beauftragt. Die Prüfung der Standfestigkeit dauert pro Grab-
mal nur wenige Sekunden. 

Wie wird geprüft?

Es fi ndet eine Druckprobe statt, bei der festgestellt werden 
soll, inwieweit der Grabstein dem entsprechenden Prüfdruck 
standhält. Die erforderliche Standfestigkeit ist gegeben, wenn 
das Grabmal unter Beachtung der gegebenen Vorsicht am 
oberen Ende der Breitseite mit einer Kraft von 50 kg belastet 
werden kann und dabei keinerlei Schwankungen aufweist. Der 
Prüfdruck wird dabei nach der Grabsteinhöhe defi niert. Klei-
nere Grabsteine müssen dabei entsprechend der geringeren 
Gefährdung einem geringeren Druck standhalten als größere. 

Die Standsicherheitsüberprüfungen 2017 werden in der 
24. Kalenderwoche (12.06. – 16.06.2017) auf allen kommu-
nalen Friedhöfen im VGem-Bereich durchgeführt.

Das Ergebnis der Überprüfung wird schriftlich dokumentiert. 
Die Nutzungsberechtigten beanstandeter Grabmale werden 
von der VGem Helmstadt angeschrieben, um die Befestigung 
des Grabmales und die Beseitigung der Gefahrenlage zu ver-
anlassen. Akut umsturzgefährdete Grabmale werden unver-
züglich durch den Prüfer gesichert, die dafür anfallenden Kos-
ten sind vom Nutzungsberechtigten zu erstatten.

Es wird deshalb den Grabnutzungsberechtigten empfohlen, 
die Grabmale vor der 24. Kalenderwoche selbst auf versteckte 
Mängel zu überprüfen, da Frost, starke Regenfälle, Senkungen 
durch Hohlräume, eindringende Wurzeln oder frisch ausge-
hobene Gräber in der Nachbarschaft erfahrungsgemäß die 
Standsicherheit beeinträchtigen können. Festgestellte Mängel 
sind unverzüglich fachgerecht beheben zu lassen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Walter 
vom Ordnungsamt der VGem Helmstadt 
unter der Telefonnummer 09369/9079-17 zur Verfügung.

Die Deutsche Rentenversicherung 
in Bayern informiert:

Steuern durch Rentenerhöhung?
Ein paar Prozent machen den Unterschied: Ab Sommer er-
halten Rentnerinnen und Rentner höhere Bezüge: In West-
deutschland steigt die Rente zum 1. Juli um 1,90 Prozent, im 
Osten um 3,95 Prozent.

Was jedoch nur wenige Rentnerinnen und Rentner wissen: 
Auch die Rente zählt zum steuerpfl ichtigen Einkommen, dar-
auf weisen die Regionalträger der Deutschen Rentenversiche-
rung in Bayern hin.

Seit 2005 richtet sich die steuerliche Behandlung der Renten-
einkünfte nach dem Jahr des Rentenbeginns. Je später die Ren-
te beginnt, desto höher ist der gegebenenfalls zu versteuern-
de Anteil der Rente. Bei Rentenbeginn ab 2040 ist die gesamte 
Rente steuerpfl ichtiges Einkommen.

In einer Übergangsphase bis einschließlich 2039 gilt ein indivi-
dueller „Rentenfreibetrag“. Das ist der Teil der Rente, der kein 
steuerpfl ichtiges Einkommen darstellt. Der „Rentenfreibetrag“ 
ist ein fester Eurobetrag und bleibt auch in den Folgejahren 
unverändert. Das gilt auch dann, wenn die Rente durch Ren-
tenanpassungen weiter steigt. Künftige Rentenanpassungen 
erhöhen somit das individuelle steuerpfl ichtige Rentenein-
kommen.

Ob man als Rentner regelmäßig eine Einkommensteuererklä-
rung abgeben muss, hängt von den persönlichen Verhältnis-
sen ab und kann nur das Finanzamt entscheiden.

Damit das Finanzamt den steuerpfl ichtigen Anteil der gesetzli-
chen Rente korrekt ermitteln kann, müssen Rentnerinnen und 
Rentner ihrer Steuererklärung die ausgefüllten Steuervordru-
cke „Anlage R“ (Renten und andere Leistungen) und „Anlage 
Vorsorgeaufwand“ beifügen.

Hierbei hilft eine Bescheinigung der Deutschen Rentenversi-
cherung. Die Bescheinigung über die Rentenhöhe enthält die 
Angaben, welche Beträge in den Steuerformularen eingetra-
gen werden müssen.

Rentenbeziehern, die schon einmal eine Rentenbezugsmittei-
lung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt haben, 
wurde Anfang des Jahres eine Bescheinigung über die für das 
Kalenderjahr 2016 gemeldeten Daten automatisch zugesandt.

Soweit eine Rentenbezugsmitteilung erstmalig benötigt wird, 
kann man sie im Internet unter 

www.deutsche-rentenversicherung.de unter „Services/Online-
Dienste“ oder über das kostenfreie Servicetelefon der 
Deutschen Rentenversicherung 0800-1000 48088 anfordern. 

Wer die Bescheinigung einmal beantragt hat, erhält sie fortan 
jährlich automatisch zugesandt.

Weitere Informationen gibt es in der kostenlosen Broschüre

„Versicherte und Rentner: 
Informationen 

zum Steuerrecht“. 

Diese und andere hilfreiche 
Broschüren können ebenfalls 
über Internetseite oder telefo-
nisch angefordert werden.
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Besuchen Sie uns im Internet unter: 
www.vgem-helmstadt.de 

Auch dort stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt 

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt 
(Kernzeit)

09369 9079-0 (Vermittlung)
Montag – Freitag:     8:30 bis 12:00 Uhr

Montag – Mittwoch:   13:30 bis 15:30 Uhr

Donnerstag:   13:30 bis 18:00 Uhr

Bayer. Rotes Kreuz

Nächster Blutspendetermin:

Helmstadt:

Dienstag, 20. Juni von 18.00 bis 20.30 Uhr
in der Astrid-Lindgren-Volksschule, 

Am Steinernen Weg
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin: Bitte bringen Sie zu je-
der Spende unbedingt Ihren Blutspendepass mit. Zumindest aber 
einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).

Musikalische Früherziehung 
und Flötenunterricht

in Uettingen
Ab September 2017 fi ndet mit Schulbeginn 
wieder am Nachmittag ein Unterrichtsjahr 
für die Musikalische Früherziehung in 
Uettingen im Probekeller der Aalbachtaler 
Musikanten statt.
In der musikalischen Früherziehung werden Kinder bereits im 
frühen Alter auf spielerische Weise in den Bereichen Singen, 
Sprechen, Musik, Bewegung und an Instrumente herangeführt. 
Der Kurs richtet sich an alle Kinder von ca. 3 Jahren bis ins Vor-
schulalter. 
Desweitern gibt es noch die Möglichkeit das Blockfl ötenspiel zu 
erlernen(ab Vorschulalter). In Kleingruppen erfolgt das Spielen in 
kleinen Schritten. Parallel zur Haltung, Griff en und Tongestaltung 
werden die musikalischen Fähigkeiten der Kinder entwickelt.
Für beide Kurse ist ein Beitritt bei zu den Aalbachtaler Musikanten 
erforderlich.

Anmeldeschluss ist der 24. Juli 2017

Für weitere Informationen und Preise:   Villa Musica 
Nina Großmann (Musikpädagogin)  Bühlerstr. 17, Eußenheim-Bühler  
 09350-1530 oder 0176-80356865   nina.grossm@web.de 
www.facebook.com/villamusica1   und   www.villamusica.net

Wohnraum für anerkannte 
Flüchtlinge

In den vergangenen Jahren ist eine große Anzahl von Schutz-
suchenden in den Landkreis Würzburg gekommen. Diese wur-
den in Unterkünften der Regierung von Unterfranken und des 
Landkreises Würzburg in verschiedenen Landkreisgemeinden 
untergebracht. 

In diesen Unterkünften sind momentan sehr viele bereits an-
erkannte Flüchtlinge untergebracht, die sich - wie jeder andere 
deutsche Bürger auch - eine Wohnung auf dem freien Woh-
nungsmarkt suchen müssen. Dies ist eine schwierige Aufgabe, 
da es nur wenig freien Wohnraum gibt.

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Fa-
milie und Integration ruft daher aktuell dazu auf: „Anerkannte 
Flüchtlinge sind Gemeindebürger, leben vor Ort in der Gemein-
schaft, wurden dort integriert und brauchen dort Wohnraum.“ 

Die Suche nach bestehendem oder auch die Schaff ung von 
neuem Wohnraum für anerkannte Gefl üchtete ist für die Kom-
munen und Landkreise die maßgebliche Aufgabe und große 
Herausforderung der nächsten Zeit. Das Landratsamt Würz-
burg möchte nun zusammen mit den Landkreisgemeinden 
eine Liste von freien Wohnkapazitäten erstellen. 

Wir appellieren daher an Sie, die Bürgerinnen und Bürger, den 
Landkreis in seinen Bemühungen um die Suche nach Wohn-
raum für anerkannte Flüchtlinge im Rahmen von privatrechtli-
chen Mietverhältnissen zu unterstützen. 

Können Sie entsprechenden Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen? 

Haben Sie Kenntnis, wo solcher Wohnraum 
möglicherweise vorhanden ist?

Wenn ja - bitte melden Sie sich
beim Landratsamt Würzburg, Fachbereich Asylbewerberauf-
nahme- und Asylbewerberleistungsgesetz (FB 32),

Kai Fiedrich E-Mail: k.fi edrich@lra-wue.bayern.de. 

Ausländeramt des Landkreises im 
Mai und Juni zeitweise geschlossen

Wegen Umbauarbeiten müssen die Ausländerbehörde und die 
Staatsangehörigkeitsstelle am Landratsamt Würzburg 

vom 29. bis einschließlich 31. Mai 2017 
und

vom 21. bis einschließlich 23. Juni 2017
für den Publikumsverkehr geschlossen werden. 

Die telefonische Erreichbarkeit bleibt gewährleistet.

Helfen Sie 
Flüchtlingskindern 
dort, wo die Not 
am größten ist.
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Kinder und Familie

Anzeige

Sehr gefreut haben sich auch die Schülerinnen und Schüler der 
Astrid-Lindgren-Grundschule in Helmstadt als AOK Bereichs-
leiter Stephan Götz im Rahmen einer Feierstunde eine ganze 
Tonne voll Spielgeräten im Wert von 1.000 € vorbei brachte.

Die Astrid-Lindgren-Grundschule ist eine von 7 Schulen in der 
Stadt und dem Landkreis Würzburg, die von den Leistungen 
der gesundheitsförderlichen Schulentwicklung der AOK Bay-
ern profi tiert.

Neben Schulleiterin Michaela May und den Sportlehrerinnen 
Barbara Nowak und Kathrin Kohrmann freuten sich auch die 
Bürgermeister Heiko Menig aus Neubrunn als Vorsitzender 
des Schulverbandes und Edgar Martin aus Helmstadt über die 
Unterstützung der Gesundheitskasse.

Die Schülerinnen und Schüler testeten die neuen Spielgeräte 
sofort und waren begeistert.

Hintere Reihe von links: 
AOK-Bereichsleiter Stephan Götz mit den Bürgermeistern Edgar Martin und Heiko Menig, Schulleiterin Michaela May und den Sportlehrerinnen 
Kathrin Kohrmann und Barbara Nowak. Davor die Klassensprecher der 4. Klassen mit den neuen Spielmaterialien.

„Bewegte Pause“ 

auch in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Helmstadt
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Aus Vereinen und Verbänden

Rückblick

Helferausfl ug

An einem Sonntag im März dankte der Verein den vielen fl eißi-
gen Helferinnen und Helfern ihren unermüdlichen Einsatz mit 
einem Ausfl ug nach Gadheim. Dort besichtigten wir am Nach-
mittag das Bildungswerk der Caritas-Don Bosco gGmbH. Nach 
einer Führung durch das Ausbildungshotel St. Markushof, die 
Bäckerei und den Verkaufsladen wurde uns auch erlaubt in der 
Küche des Hotels beim Chefkoch vorbei zu schauen. Nach den 
Erläuterungen von Frau Andrea Seelmann zum gesamten Be-
trieb, zu den Ausbildungsplätzen und der Organisation erläu-
terte uns Lena Becker ihren Arbeitsplatz als Ausbilderin in der 
Gärtnerei. Nach der Besichtigung genossen wir in geselliger 
Runde ein vorzügliches Abendessen. Bei guter Laune ging es 
dann wieder zurück nach Helmstadt mit viel neuem Wissen um 
eine für unsere Gesellschaft sehr wertvolle soziale Einrichtung.

Liederabend Sängerrunde Holzkirchen

Im März war unser Gemeinsamer Chor einer Einladung der 
Sängerrunde Holzkirchen nach Kembach gefolgt, die wir als 
Patenverein sehr gerne wahr nahmen. Abwechslungsreicher 
Chorgesang auf teilweise hohem Niveau und eine charmante 
Moderation zwischen den Auftritten ließ die Zeit wie im Flug 
vergehen.

Vorschau

Im Haus Frohsinn fi ndet im Rahmen des Pfi ngstmarktes am 
Montag, den 05.06.2017 ein großer Kinderfl ohmarkt statt. Für 
das leibliche Wohl werden Kaff ee mit Muffi  ns, Donuts und Wie-
ner Würstchen mit Brezel oder Brötchen und natürlich viele Ge-
tränke für Klein und Groß angeboten. Die Standgebühr von 3 € bein-
haltet ein Freigetränk. Alle Kinder, die was „übrig“ haben können 
mitmachen; aber bitte unbedingt anmelden. Allen Kindern und 
Erwachsenen wünschen wir ein erfolgreiches Stöbern im Haus 
Frohsinn.
Anmeldung 
Daniela Siebert  09369-8114    aleinad74@gmx.net
Sandra Zebisch  09369-98110  sts.zebisch@t-online.de

Großes Musikevent im Haus Frohsinn

Mit-Sommer – eine musikalische Reise nach Schweden.

Erleben Sie den Flair des Nordens am Sa. 08.07.2017 um 19:30 Uhr 
und am So. 09.07.2017 um 17:30 Uhr im Haus Frohsinn.
Wie in einem Musical wird eine Geschichte dargestellt, die ei-
nen gedanklich nach Schweden entführt. Die Chöre des MGV 
Frohsinn begleiten uns auf dieser Reise mit einfühlsamen und 
auch begeisternden Liedern, teils in Schwedisch. Weitere Hö-
hepunkte sind schwedische Spezialitäten aus der Frohsinn-
Küche und passende Getränke dazu, wie Schwedisches Bier 
oder der Cocktail “Nordwind“, Tanzeinlagen der Kinder und als 
besonderes Bonbon zum Abschluss eine Feuershow.

Weitere Infos unter www.frohsinn-helmstadt.de 

MIT Frohsinn

    dem SOMMER lauschen

Eine musikalische Reise durch Schweden

Samstag: 08.07.2017 | 19:30 Uhr
Sonntag: 09.07.2017 | 17:30 Uhr

Veranstalter: 
MGV Frohsinn Helmstadt

Vorverkauf bei 
Käthe Gabel, Um‘s Eck
VK: 6 Euro, AK: 8 Euro
oder auf www.frohsinn-helmstadt.de

Gesangverein Frohsinn Helmstadt  
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Bücherfl ohmarkt
Montag, 5. Juni (Pfi ngstmontag)

Beginn: 11.00 Uhr

Ort: Würzburger Straße Im Süßhof

Im Rahmen des Pfi ngstmarktes vertreten wir mit der Meloma-
nia Jugend den Verein wieder mit einem Bücherfl ohmarkt. Je-
der ist herzlich aufgerufen uns mit Bücherspenden (bitte nur 
Kinder- und Jugendbücher) zu unterstützen. 

Die Spenden können am Pfi ngstmarkt – oder nach Vereinba-
rung – bei Diana Arnold (Telefon 20386), abgegeben werden.

Bitte legen Sie für den Fall des Nichtverkaufs, wenn Sie die Bü-
cher zurück erhalten möchten, eine Liste mit Titel und Autor 
der betroff enen Exemplare bei.

Der Erlös aus den Verkäufen ist vollständig für die Jugendarbeit 
bestimmt. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Gesangverein Melomania 
Teilnahme am Pfi ngstmarkt Helmstadt

Montag, 5. Juni (Pfi ngstmontag) Beginn: 11.00 Uhr
Ort: Bäckerei Schäfer, Würzburger Straße

Im Rahmen des Pfi ngstmarktes bietet der GV Melomania 
Kaff ee und Kuchen, sowie Eisspezialitäten an. 

Lassen Sie sich verwöhnen.

Ferienprogramm - Jugendchor

Dienstag, 6. Juni Beginn: 15.30 – 17.00 Uhr
Ort: Treff punkt am Busparkplatz Ditterich, Helmstadt 

Fahrradausfl ug mit Antonia Martin.

Nach einem Picknick auf dem Spielplatz in Holzkirchhausen 
treten wir die Heimfahrt an. 

Es freut sich auf den Ausfl ug, 
das Team der Nachwuchschöre im GV Melomania

Ferienprogramm - Kinderchor 

Dienstag, 13. Juni Beginn: 15.00 – 17.00 Uhr
Ort: Treff en Alter Wertstoff hof im Ochsengraben, Helmstadt 

15.00 - 15.45 Uhr Bastelstunde im Gartenhaus von Luise 
16.00 Uhr Treff punkt Am Weiher mit dem Spatzennest.

Anschließend Hasen- und Taubenbesuch bei Willi Baunach.

Mit einem Picknick beenden wir das Ferienprogramm.

17.00 Uhr Abholen der Kinder Am Weiher

Es freut sich auf Euer Kommen, 
das Team der Nachwuchschöre im GV Melomania

Aus Vereinen und Verbänden

Ferienprogramm - Spatzennest 

Dienstag, 13. Juni Beginn: 16.00 – 17.00 Uhr
Ort: Treff en Am Weiher, Neubrunner Straße, Helmstadt 

Hasen und Taubenbesuch bei Willi Baunach.
Mit einem Picknick beenden wir das Ferienprogramm.
17.00 Uhr Abholen der Kinder Am Weiher, 

Es freut sich auf Euer Kommen das Team 
der Nachwuchschöre im GV Melomania

Teilnahme an der Fronleichnamsprozession

Donnerstag, 15. Juni Beginn: siehe Gottesdienstordnung
Ort: St. Martin Kirche, Helmstadt 

Der GV Melomania nimmt an der traditionellen 
Fronleichnamsprozession teil.

Gottesdienstgestaltung in Thüngersheim

Samstag, 17. Juni Beginn: 14.00 Uhr
Ort: Kirche St. Michael, Thüngersheim

Kirchliche Trauung unseres Mitglieds Katharina Gerhard (geb. 
Rappelt) und Sebastian Gerhard. Das Vocalensemble Melomania 
begleitet den Hochzeitsgottesdienst.

Sommernachtsfest GV Liederkrone Neubrunn

Samstag, 1. Juli Beginn: 20.00 Uhr

Einladung an das Vocalensemble Melomania. 

Im Rahmen eines Sommernachtsfestes feiert der VoiceClub 
Neubrunn seinen 20. Geburtstag. Wir verbringen eine schöne 
Zeit mit Freunden und gemeinsamen Singen.

Details folgen in den Proben!

Kaff ee & Kuchentheke Melomania - Zeit zum Genießen  

Sonntag, 2. Juli Beginn: 15.00 Uhr – 16.00 Uhr
Ort: Gasthaus Stern, 1 Stock, Helmstadt, 

Die Nachwuchschöre laden den Seniorenclub Helmstadt/Holz-
kirchhausen, alle Mitglieder, Eltern, Großeltern, Freunde und 
Bekannte und alle Interessierte vor ihrem Konzert zur Kaff ee-
runde ein. 

Kunterbuntes Melomania Konzert. 

Zum Abschluss des Singjahres 2016/2017

Sonntag, 2. Juli Beginn: 16.00 Uhr – 17.00 Uhr
Ort: Gasthaus Stern, 1.Stock, Helmstadt

Die Nachwuchschöre gestalten ein Konzert mit Musik, Gedich-
ten und Gesang. Der Erlös wird ausschließlich für unsere Abtei-
lung der Nachwuchschöre verwendet.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Nach dem Konzert Möglichkeit zum Abendessen im Gasthaus.

Details folgen in den Proben!
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Aus Vereinen und Verbänden

                Ortsverband 
Helmstadt-Holzkirchhausen 

Einladung zur Sommerwanderung 
mit Führung auf dem Gelände 

der ehemaligen Ziegelei.

Alle an einer Führung durch die Deponie und Aufbereitungs-
anlage der Firma Beuerlein interessierten Bürgerinnen und 
Bürger sind zu einer gemeinsamen Wanderung herzlich ein-
geladen.

Termin: Samstag 17.06.2017 um 13.30 Uhr

Treff punkt ist der Festplatz Helmstadt am Krambergweg

Nach der Führung stärken wir uns 
auf dem Gelände der Ziegelei.

Hier besteht die Möglichkeit zu Information und Diskussion 
mit weiteren Gästen.

Bruno Schlör, 1. Vorsitzender

CSU Ortsverband Helmstadt – Holzkirchhausen

www.csu-helmstadt.de

                             
H l

Anzeige

FC Helmstadt 

Einladung an alle Mitglieder 

des Fußballclubs Helmstadt e.V.

zur Mitgliederversammlung 
am Samstag, 17. Juni 2017 um 19.30 Uhr 

im Vereinsheim

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Richtlinien EU Datenschutzgrundverordnung

3. Bekanntgabe der neuen Einladungsmodalitäten

4. Situation Schulturnhalle

5. Stiftungsfest 2018

6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches Erscheinen.
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Veranstaltungen

Schützengesellschaft 
Helmstadt 

Sommerfest
am Schützenhaus mit Jugendschießen

Am 17. und 18 . Juni 2017 
 fi ndet das Jugendschießen für alle Jugendlichen 

im Alter von 10 bis 17 Jahren im Schützenhaus statt 

Bitte an die Jugend weiter sagen.   Es gibt tolle Preise.

Schießzeiten :

Samstag, 17. Juni von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr

Sonntag, 18. Juni von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Am Samstag, den 17. Juni fi ndet ab 19:30 Uhr 
die Pokal und Urkundenverleihung 

vom Ortsvereinsschießen statt. 
Hierzu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen.

Die Schützengesellschaft Helmstadt lädt alle Bürger von Helm-
stadt, besonders die Jugendlichen und Schüler ins Schützen-
haus ein. Für Essen und Trinken, sowie Kaff ee und Kuchen ist 
wie immer bestens gesorgt. 

Wir wünschen allen ein paar schöne Stunden
am Schützenhaus.

Mit freundlichen Schützengruß,    Die Vorstandschaft

Anzeigen

Kegelclub Helmstadt

Einladung zum Sonnwendfeuer
Der Kegelclub Alle Neune Helmstadt zündet 

am Samstag, 24. Juni 
traditionell das Sonnwendfeuer an. 

Die Bevölkerung aus Helmstadt und Holzkirchhausen 
wird herzlich eingeladen. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

Beginn ist um 18.30 Uhr, 
das Feuer wird wie gewohnt um 22.00 Uhr angezündet.

Wir wünschen allen ein paar gemütliche, romantische Stunden 

am Ostlandskreuz.

Hinweis:

Der Kegelclub und der Markt Helmstadt möchten nochmals da-
rauf hinweisen, dass jegliche Ablagerungen von Holz (Altholz, 
Bauholz, Abrissholz, Baumschnitt oder Reißig) am Ostlands-
kreuz verboten ist! Für das Sonnwendfeuer darf lt. gesetzlicher 
Vorschrift nur unbehandeltes Holz verwendet werden. 

Zuwiderhandlungen werden gemeldet.

Georg Fiederling

Kartoffeln, Gemüse sowie weitere ökologische 
Produkte und liebevolle Geschenke

Öffnungszeiten
Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr

Uettinger Straße 24 in 97264 Helmstadtwww.biohof-helmstadt.de

D
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Pfi ngstmontag haben wir für Sie 
von 12:00 bis 17:00 Uhr geöffnet!
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Veranstaltungen

Anzeigen

Country Club Uettingen
„Spirit of wild West e.V.“

Country & Weidefest in der Pfeuff er-Mühle

am 10. & 11. Juni 2017
Samstag, ab 13 Uhr:

Festbetrieb mit Bogenschießen, Schmiedevorführung, 
Kinderprogramm, „Little Cowboy Saloon“ 

mit Cocktails für Kinder uvm.

Samstag ab 20 Uhr: 
Live-Musik mit der Flat Iron Band

Sonntag ab 9 Uhr: 
Westernfrühstück

Sonntag ab 11 Uhr: 
Country Frühschoppen mit Old HAG, 

Festbetrieb mit Kinderprogramm 
und dem 5. Uettinger Melkwettbewerb

Für das leibliche Wohl 
ist an beiden Tagen

 bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf Euch!
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Veranstaltungen

Anzeige

Am Benediktushof, einem ehemaligen Benediktinerkloster, 
verbinden sich heute die westlich christliche Spiritualität und 
die östliche Zen-Tradition. Das spiegelt sich auch in den Außen-
anlagen und Gärten wider. Neben einem begehbaren kontem-
plativen Rasenlabyrinth und einem klösterlicher „Garten der 
Stille“ lädt ein in Franken einzigartiger japanischer Zengarten 
zur inneren Einkehr ein.

Kostenfreies Programm: Garten-Führungen, Vorführungen Ike-
bana, Kräuterquiz, Kräutertee-Mitmach-Aktion, Einführung in 
die Meditation, Mitmachaktion Taiji, Seifenblasen-Mitmach-Ak-
tion, Bücherfl ohmarkt zugunsten des Nepal-Schulprojekts, etc.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Ausführliches Programm: www.benediktushof-holzkirchen.de

Einladung zum Gartenfest  am Benediktushof in Holzkirchen
im Rahmen des Tages der off enen Gartentür

Sonntag, 25. Juni, 10-18 Uhr

Veranstaltungen im Benediktushof Holzkirchen 
Klosterstraße 10, 97292 Holzkirchen, Tel. 09369/9838-0         www.benediktushof-holzkirchen.de 

Freuen Sie sich mit uns auf den

Spielhimmel in Waldbüttelbrunn
Wie in unserem Hauptgeschäft in Uettingen führen wir in unserer 
Filiale Bücher, Zeitschriften, Spiele, Baby- und Geschenkartikel 
sowie Schreibwaren. 
Zudem fi nden Sie in unseren Räumen eine Lotto-Annahmestelle.

Wir eröffnen am 01.07.17 um 10.00 Uhr 
und werden ab dann immer Montag – Freitag von 9.00 – 18.00 Uhr 

und samstags von 9.00 – 12.00 Uhr für Sie da sein.
Sie fi nden unser Geschäft in der 

August-Bebel-Straße 53 in Waldbüttelbrunn. 
Ansonsten erreichen Sie uns telefonisch unter 0931/88078433 
oder per Mail:  spielhimmel-wabue@gmx.de
Wir freuen uns auf jeden Ihrer Besuche bei uns im Spielhimmel!

Entweder in Waldbüttelbrunn 
oder zu den gleichen Öffnungszeiten in Uettingen.





 





Sa. 03.06. / 17.06. / 01.07.  jeweils 10 bis 13 Uhr
Zen/Kontemplation am Samstag
Einladung im Sitzen und Gehen gemeinsam in Stille Meditation 
zu praktizieren.
kostenfrei u. ohne Anmeldung,  Infos: www.benediktushof-holzkirchen.de 

So. 11.06 jeweils 16 bis 19 Uhr
TANGO MILONGA
Argentinischer Tango zum Mittanzen, mit DJ Günther Reimherr
kostenfrei u. ohne Anmeldung,  Infos: www.benediktushof-holzkirchen.de

Sonntag, 18. Juni 2017    14 & 16 Uhr
Japanische Teezeremonie
In die Geheimnisse der japanischen Teezeremonie führt Bar-
bara Lohoff  im Teehaus des japanischen Zen-gartens am Be-
nediktushof ein. Die Übungen des Teeweges schenken einen 
unvergleichlichen inneren Frieden, unterstützt durch die Ruhe 
und Ästhetik des Meditationsgartens ein authentisches Erlebnis! 

Kosten: 12 € inkl. eine Schale mit hochwertigen schaumigen 
Matcha-Tee und eine typisch japanische Süßigkeit, 

Anmeldung: Tel. 09369-98380, Infos: www.benediktushof-holzkirchen.de
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Veranstaltungen
Anzeigen

Cross Workout & Fett  weg & Herz-Kreislauf-Training
Da schmilzt das Fett  beim Zusehen – ein Body Workout mit hohem Cardio-
Anteil. Trainiert werden zudem die Fett polster-Regionen: Bauch – Bauch – Bauch.
Spaß beiseite!: neben dem Bauch werden alle großen Muskelgruppen gefor-
dert. Zu klassischen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und knackigen 
Ausdauer-Elementen kommen auch spannende Fitnessgeräte zum Einsatz  
getreu der Cross-Workout-Philosophie “ Hard work is now hard fun!”: 
Ich übermitt le Ihnen ein perfektes know-how, so dass Sie sich zuhause wie im 
Urlaub jederzeit fi t halten können.

Wo:  Fitnesscenter Natur in Holzkirchen und Umgebung
Wann:  Immer Freitags - ab dem 03.06.2017 - 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Was:  Ganzkörpertraining
Intensität:  Moderat bis ansteigend – hoher Spaßfaktor – alle Altersgruppen!
Kosten:  60,00 € für 6 Einheiten
 (8 x werden angeboten falls Ihnen ein Termin nicht möglich sein sollte!)

Anmeldungen und Info bei Ihrem Physiotherapeuten und Personal Trainer 
Volker Schapeit,    Holzkirchen, Remlingerstr. 15      Tel. 09369-8737  (AB/Rückruf)
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Veranstaltungen

 
 

 

Freitag, 07.07.2017 
Ab 16.00 Uhr Bambini-Turnier 
mit Kaffee, Kuchen und Grill 
Ab 20.00 Uhr BEACHPARTY 

Samstag, 08.07.2017 
Ab 11.00 Uhr Hobby-Kicker-Turnier mit 
anschließender Siegesfeier 
Ab 17:00 Uhr SPANFERKELESSEN 

Sonntag, 09.07.2017 
Von 11.00 bis 13.00 Uhr Kinder- und Jugendlauf 
Ab 13.00 Uhr Kinderolympiade  
                     und sportliche Betätigung für Groß und Klein  
14.00 Uhr Siegerehrung und Vorführungen  

Mit Hüpfburg! 

Für das leibliche Wohl ist über das gesamte 
Wochenende bestens gesorgt! 

Auf viele sportliche Besucher freut 
sich der TV HELMSTADT 

Ab 11.30 Uhr Steckerlfisch 

Weitere Infos unter www.tv-helmstadt.de 

Wettbewerbe und Zeitplan:
11.00 Uhr  Bambinilauf: bis 7 Jahre
 ca. 650 m 
 ohne Zeitmessung, 

11.20 Uhr  Schüler D: 8-9 Jahre m/w
 ca. 1300 m

11.40 Uhr  Schüler C:  10-11 Jahre m/w
 ca. 1300 m

12.00 Uhr  Schüler B: 12-13 Jahre m/w
 ca. 1950 m

12.30 Uhr  Schüler A: 14-15 Jahre m/w
 ca. 1950 m 

Anmeldung unter: 
Birgit.schnapp@gmx.de

oder vor Ort bis 30 min. vor dem Start
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Anzeigen
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Veranstaltungen

Milch-Café – 
das gemütliche Café im Milchhaus

Sonntag, 25. Juni von 14.30 – 18.00 Uhr

Verein für Gartenbau
und Landespfl ege Helmstadt

TuWas-Kinder
Treffen Montag, 

19. Juni, 
15.00 Uhr am 
Wasserhaus!

Eingeladen sind alle Kinder 
von 5 bis 13 Jahren

die rund um Helmstadt etwas 
erleben wollen.

Wir freuen uns auf Euch!!

Manuela Sterzl, 
Tel. 98 47 70

Herzliche Einladung zum diesjährigen

Pfi ngstmarkt 
am 4. und 5. Juni 2017

„Leben im Einklang mit der Natur“
mit Festbetrieb am Pfi ngstsonntag 

am Wasserhaus 

und

Markttreiben am Pfi ngstmontag 
auf der Würzburger Straße

Impressionen vom Markt am Pfi ngstmontag 2016 

Anzeigen

7. Dorf-Flohmarkt 
in Roßbrunn & Mädelhofen

Am Sonntag, den 25.06.2017 ab 10:00 Uhr 
fi ndet unser 7. Dorf-Flohmarkt in den Straßen von 

Roßbrunn und Mädelhofen statt.

Es werden Trödel, Hausrat, Elektrogeräte, Spielsachen, Deko 
uvm. ausschließlich von privaten Haushalten angeboten.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Hinweis: Verkauf ausschließlich für Anwohner - Privatfl ohmarkt!

 Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher.

weitere Info‘s unter: www.facebook.com/FlohRoMae

E-mail: fl ohmarkt_rossbrunn@gmx.de
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Bauen und Wohnen - Anzeigen

Malermeisterbetrieb  Batke
malt,  tapeziert,  lackiert,  bessert aus.
Trockenbau   ·    Fassadenrenovierung
Baubiologische  Wohnraumberatung

Tel. 09369 9800470 o. 0160 7301332

Freiberufl ich tätige Frau 
mit Hund und zwei Katzen 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Miete

kleines Häuschen oder 
3-4 Zi.-Erdgeschoß-Whg 

mit kleinem Garten 
in Remlingen oder Umgebung

Tel. 09369-980727 mit AB

Garten in Remlingen
ca. 300 qm

zu verpachten
Tel. 09391-6881

Ackerland, 3140 qm, in Helmstadt, 
am Mardertalweg zu verkaufen. 

Angebote bitte an M. Lipski, Tel.: 0931 40258
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Veranstaltungen

TERMINE IN KÜRZE
Hinweis: Die Termine wurden dem Veranstaltungskalender entnommen; 
sie können sich möglicherweise kurzfristig ändern

Juni 2017 

So. 4. Juni Gartenbauverein: Pfi ngstfest

Mo. 5. Juni Gartenbauverein: Pfi ngstmarkt

Sa./So.
10./11. Juni Walldürnwallfahrt Helmstadt

Sa. 10. Juni FC Helmstadt: Grillfest

Sa./So.   Schützengesellschaft:
17./18. Juni Jugendschießen

Sa./So.
17.18. Juni Dorff est Holzkirchhausen

Sa. 24. Juni Kegelclub: Sonnwendfeuer

Fr. 30. Juni Motorradclub: Motorradfest

Vorschau Juli 2017 

Sa./So. 1./2. Juli Motorradclub: Motorradfest

So. 2. Juli Gesangverein Melomania:
   Konzert „Kunterbunt“, Gasth. Stern

So. 2. Juli Museumsfest Holzkirchhausen

 So. 2. Juli Familiengottesdienst Welsbachhalle

Das Heimatmuseum ist am 

Sonntag, den 18. Juni
von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöff net. 

Bei gutem Wetter ist das Museumscafé im Freien, 
ansonsten im Ausstellungsraum.

Aktuelle Informationen zum Heimatmuseum und 
Öff nungstermine auch unter:
www.helmstadt-ufr.de unter der Rubrik Tourismus

Anzeigen

Vereinsring 
Holzkirchhausen 

Der Vereinsring lädt ein zum

Dorff est 2017 an der Linde
Festbeginn ist am 

Samstag, 17. Juni
18.00 Uhr

Sonntag, 18. Juni
ist Festbetrieb 
ab 15.00 Uhr 

Als Spezialitäten werden Züngli und heißes Fleisch, 
sowie Gegrilltes angeboten.

Außerdem gibt es Kaff ee und selbstgebackenen Kuchen.

Von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
ist das Heimatmuseum geöff net.

Auf den Besuch freut sich 
der Vereinsring Holzkirchhausen

Haushaltshilfe gesucht 
in Mädelhofen alle 2 Wochen 3 Stunden

Tel.: 09369-8250

Haushaltshilfe in Privathaushalt in 
Helmstadt gesucht 

Mo-Fr. vormittags 3-4 Stunden pro Woche
Tel.: 0179-5411 711

Wer hilft uns beim Putzen? 
2-3 Std. wöchentlich in Holzkirchen

Tel.: 0151-65 45 10 12

Haushaltshilfe in Remlingen
für 3 Stunden pro Woche gesucht

wenn möglich Rentnerin für 18,- € die Stunde
Tel.: 09369 - 403
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische 
Kirchengemeinde
Uettingen
Obertorstraße 1, 97292 Uettingen, 
Tel. 09369 2391; E-Mail: pfarramt@uettingen-evangelisch.de

Öff nungszeiten: Mittwoch von 9:00–11:30 Uhr,  
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat von 9:00–14:00 Uhr
Freitag von 9:00–12:30 Uhr

In der Pfi ngstwoche   06. - 09.06.2017 - 
ist das Pfarrbüro nicht besetzt.

Termine:
Für Kinder:   jeden Dienstag 9:30–11:30 Uhr 
  „Kleine Strolche“-Krabbelgruppe
  Familiengottesdienst am 18.06. um 10.00 Uhr
  KiGa-Sommerfest am 25.06. ab 13.00 Uhr

Für Senioren:  Club 60 am 08.06. ab 14.00 Uhr
   „Sicherheit im Alter – die Kriminalpolizei
   rät“ - mit Frau Ott

Unsere Gottesdienste in der Bartholomäuskirche:

So. 4. Juni  Pfi ngstsonntag
10.15 Uhr  mit Abendmahl  N.N.   

Mo. 5. Juni  Pfi ngstmontag
10.15 Uhr  Pfr. Laudi  

So. 11. Juni  Trinitatis, 
9.00 Uhr  Pfrin. Mirlein

So. 18. Juni  1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr  Pfr. Laudi
  Familiengottesdienst mit Kindergarten

So. 25. Juni  2. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr  Pfrin. Mirlein

So. 2. Juli  3. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr  Regio-Gottesdienst im Schlosspark

Änderungen zu unseren Terminen und Veranstaltungen, werden 
im Gottesdienst angekündigt.

Unsere Kinder heiraten

Katharina Rappelt  &  Sebastian Gerhard

Wir freuen uns sehr!
Ute und Albert Rappelt     Marlene und Werner Gerhard

Kirchliche Trauung am 17.06.2017
14.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Thüngersheim

www.cemex.de

CEMEX Kies & Splitt GmbH
Steinbruch Helmstadt, Am Klettenberg
Tel. 09369-2360, Fax 0931-9706925
christian.baunach@cemex.com

Der Evang. Kindergarten 
St. Andreas in Remlingen

betreut 55 Kinder im Alter 
von 1-6 Jahren in zwei 
Kindergartengruppen und
einer Kleinkindgruppe. 

Wir suchen ab dem  1. September 2017

eine/n Erzieher/in 
als Gruppenleitung 
im Kindergartenbereich
für 40 Wochenstunden, vorerst auf ein Jahr befristet, 
mit der Option auf Weiterbeschäftigung.

Sie verfügen über einen geduldigen, liebevollen, 
gleichzeitig jedoch konsequenten Erziehungsstil, 
der den Kindern Freiraum bei der Entwicklung ihrer 
jeweiligen Individualität und Kreativität lässt?

Sie sind außerdem noch fl exibel, kommunikativ im 
Umgang mit Eltern/Team und besitzen eine positive 
Einstellung zu christlichen Grundwerten.

Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder per Post.

Berufsanfänger sind bei uns ebenso willkommen 
wie „Profi s“.

Evang. Luth. Kirchengemeinde Remlingen

Frau Pfarrerin Mirlein
Im Alten Keller 7
97280 Remlingen

E-Mail : pfarramt.remlingen@elkb.de

Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Öff entliche Bücherei

Öff nungszeiten der Bücherei (KÖB Helmstadt)
 Sonntag 09:45 –  11:00 Uhr
 Dienstag 10:30 –  11:30 Uhr
 Mittwoch 18:00 –  19:00 Uhr

i

Katholische 
Pfarrgemeinde 
Helmstadt
Öff nungszeiten des Pfarrbüros
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt
Donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung. 
Tel. 09369/2362, Fax 09369/20115, 
E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de
Homepage der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-hlb.de

Gottesdienstzeiten Helmstadt: 
Samstags  18:30 Uhr
Sonntags  09:00 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr 

Gottesdienstzeiten Holzkirchhausen: 
Sonntags  10:30 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 09:00 Uhr 

Bei gewissen Anlässen können sich die Zeiten ändern, dies ist 
jeweils der Gottesdienstordnung zu entnehmen. 
Sie können die aktuelle Gottesdienstordnung auch bei 
www.helmstadt-online.de einsehen bzw. herunter laden.

e 

arrbüros

ST. MARTIN

Kath. Frauenbund
Helmstadt

Herzliche Einladung zu unserem

Tagesausfl ug mit dem Bus
nach Iphofen und zum Schwanberg

 am Mittwoch, der 28. Juni 2017

Busabfahrt ist um 9.30 Uhr an der Raiff eisenbank in Helmstadt.

In Iphofen ist um 10.30 Uhr eine 90-minütige Führung durch 
die historische Altstadt gebucht. Das Mittagessen wird im 
„Cafe & Wein“ Schwanberg eingenommen. 

Danach fi ndet eine Führung mit Schwester Hildegard durch 
den Friedwald statt, hierbei wird die Grabstelle von Maria Bau-
er besucht. Dauer ca. 2 Stunden. Gehbehinderte Personen 
können auch teilnehmen, sie haben die Möglichkeit mit einem 
Elektromobil zu fahren. 

Den Tagesabschluss bildet eine Tonbildschau bei Kaff ee und 
Kuchen im „Cafe & Wein“ Schwanberg. Die Rückfahrt ist gegen 
17.00 Uhr. 

Anmeldung zu diesem Ausfl ug bis spätestens 18. Juni 
bei Rita Schott. Tel. Nr. 09369/1209.

Alle Interessenten auch Nichtmitglieder 
sind herzlich willkommen.

Kilianiwallfahrt
Unsere diesjährige Kilianiwallfahrt fi ndet in gewohnter Weise 
am Dienstag, den  4. Juli statt. 

Busabfahrt ist um 5.00 Uhr an der Raiff eisenbank. 

Der Gottesdienst auf dem Käppele beginnt um 7.00 Uhr. 

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Anzeige

Altpapiersammlung
am  24. Juni  2017

Für die nächste Altpapiersammlung am Samstag, 24. Juni 2017, 
sucht der Pfarrgemeinderat wieder freiwillige Helfer/innen zur 
Unterstützung des „Stammpersonals“. Benötigt wird die Hilfe 
beim Aufschneiden der zusammengeschnürten Papier- und Kar-
tonbündel und beim Sortieren in die richtigen Container. 

Treff punkt zur Altpapiersammlung ist um 09.00 Uhr am Festplatz.

Alle Mitbürger, die ihr Altpapier gesam-
melt haben, möchten dieses bitte ge-
trennt nach Karton und Papier bündeln 
(möglichst mit Paketschnur o.ä. zusam-
menbinden, kein Klebeband verwen-
den) und ab 09.00 Uhr zur Abholung 
am Straßenrand bereitstellen.
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Arzt & Apotheke

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken

Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Seit Februar 2010 gilt die dreistellige NOTRUF-NR. 112 für 
die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Notruf-Nr. 112 
hat folgende Vorteile: gebührenfrei wählbar auch mit Han-
dys ohne Guthaben und vorwahlfrei sowohl im Festnetz wie 
auch in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Würzburg, Domerschulstr. 1, Tel. 0931 322833
Öff nungszeiten: Mittwoch: 14-21 Uhr, Freitag: 18-21 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag: 8-21 Uhr
Vermittlungs- und Beratungszentrale des KVB Tel. 0180 5191212
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern: 
kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer: 116 117
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700 35070035

Do.  01.06. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Fr.  02.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Sa.  03.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990 
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, 0160/91569769

So.  04.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Mo.  05.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Di.  06.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Mi.  07.06. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Do.  08.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Fr.  09.06. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Sa.  10.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

So.  11.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Mo.  12.06. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Di.  13.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Mi.  14.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, 0160/91569769

Do.  15.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Fr.  16.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Sa.  17.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

So.  18.06. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Mo.  19.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Di.  20.06. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Mi.  21.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Do.  22.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Fr.  23.06. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Sa.  24.06. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

So.  25.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, 0160/91569769

Mo.  26.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Di.  27.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Mi.  28.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Do.  29.06. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Fr.  30.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630
Schloss-Apotheke, Rottenbauer, Würzburger Str. 3,  0931/662617

Sa.  01.07. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

So.  02.07. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Mo.  03.07. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Di.  04.07. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Mi.  05.07. Bären-Apotheke, Wertheim-Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3,  09342/5100
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Do.  06.07. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Apotheke Kleinrinderfeld, Jahnstr. 1, 0160/91569769

Praxis Dr. Jochen Schmelz 
Holzkirchhausenerstr. 47, Helmstadt

Wir machen Urlaub vom 12.06. - 16.06.2017
Vertretung übernimmt 

Praxis Dr. Hay, Neubrunn  Tel. 09307-1661

Anzeigen
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Anzeigen
P R E I S E   F Ü R   P R I V A T A N Z E I G E N   I M   M I T T E I L U N G S B L A T T
Kleinanzeigen
erscheinen immer in  allen 4 Ausgaben
Gesamtaufl age: 3.350

Preise:  schwarz-weiß 
B: 90 x H: bis 20 mm     10,- €
B: 90 x H: bis 30 mm 15,- €
B: 90 x H: bis 40 mm 20,- €
Farbzuschlag  +   5,- €

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer !

Auftrag senden an: 
Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt z. Hd. Frau Sporn  Im Kies 8, 97264 Helmstadt   oder direkt per mail an: vg@mageta-verlag.de

Familienanzeigen in der Gemeindeausgabe
Ausgabe: Helmstadt    Aufl age 1200
Preise:  schwarz-weiß
1/8 Seite B: 90  x  H: 64 mm       25,- €
 B: 90  x  H: 90 mm       35,- €
1/4 Seite B: 90  x  H: 133 mm       45,- €
1/4 Seite B: 188  x  H: 64 mm       45,- €
Farbzuschlag    10,- €
Dekor u. Rahmengestaltung   7,- €
Preise gelten für Zusendung der druckfertigen Datei
Dekor und Musterauswahl siehe unter:   www.mageta-verlag.de

Anzeigen
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Sie verkaufen eine Immobilie?

Bernhard Hirsch
Tel.: 0931 382 6155                                                             
bernhard.hirsch@
sparkasse-mainfranken.de

Johann Herbert
Tel.: 0931 382 6154
johann.herbert@ 
sparkasse-mainfranken.de 

Ihre Ansprechpartner:

Ihre Spezialisten für den Verkauf… 
    seriös – professionell – erfahren


